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Einfihrung

Den katholischen Kindertageseinrichtungen und ihren

Tragern ist das Kindeswohl ein besonderes Anliegen. Als

Geschopfund Abbild Gottes hat jeder Mensch eine unan-
tastbare Wiirde. Daher zeichnen sich katholische Einrich-
tungen durch gegenseitige Achtung, Respekt, Wertschit-
zung, Offenheit und eine Kultur der Achtsamkeit aus.

Die katholischen Kindertageseinrichtungen in Tréger-
schaft gemeinniitziger GmbHs im Erzbistum Paderborn
schaffen durch die Einfiihrung dieses ,Institutionellen
Schutzkonzeptes“ die Voraussetzungen fiir einen péda-
gogisch-professionellen Umgang mit sexualisierter Ge-
walt. Als Kita gem. GmbHs méchten wir zeigen, dass es
uns wichtig ist, unsere christliche Grundhaltung in die
Strukturen und Konzepte unserer Kindertageseinrich-
tungen einflief3en zu lassen. Gleichzeitig beschreibt das
JInstitutionelle Schutzkonzept” die verschiedenen Maf3-
nahmen zur Privention und Intervention gegen sexu-
alisierte Gewalt.

Die genannten Mafinahmen sind nicht nur fiir alle haupt-
und ehrenamtlich Mitarbeitenden in unseren Kinderta-
geseinrichtungen bindend, sondern auch fiir die Leitung
und Verwaltung der Tragergesellschaft. Dieses Schutz-
konzept greift die Handreichung ,Prdvention von sexu-
alisierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen und jungen

Erwachsenen“ der Deutschen Bischofskonferenz vom
25. November 2010 auf und setzt die ,Ordnung zur Pra-
vention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjahrigen
und schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen fiir die
Erzditzese Paderborn” (Praventionsordnung —PravO) vom
11. April 2014 um. Zudem nimmt das Konzept Bezug auf
den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefdhrdung auf der
Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG).

Das , Institutionelle Schutzkonzept” soll die Rechte der
Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen sichern
und ihr Wohl umfassend schiitzen. Die Handlungsan-
leitungen sollen allen Mitarbeiter_innen von Kinderta-
geseinrichtungen Sicherheit geben. Gleiches gilt fiir die
Mitarbeiter_innen auf Tragerseite. Dieses Schutzkonzept
ruft zur Reflexion des eigenen Handelns auf, um daraus
konkrete Handlungen und Praktiken abzuleiten. So wer-
den Kindertageseinrichtungen in diesem sensiblen Be-
reich zu lernenden Organisationen. Gemeinsam pflegen
wir eine Kultur der Achtsamkeit, die die spezifischen Ge-
fahren und Risiken in Kindertageseinrichtungenin den
Blick nimmt. Gemeinsames Ziel muss es sein, die Kinder
mit ihren jeweiligen Rechten zu starken und die Eltern
als wichtigste Bezugspersonen ernst zu nehmen. Dafiir
ist die Begegnung auf Augenhohe ebenso Voraussetzung
wie der offene und wertschitzende Umgang.
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Schutzkonzept

Das ,Institutionelle Schutzkonzept“ soll die spezifischen
Gefahren und Risiken in den Strukturen der Kinderta-
geseinrichtungen aufzeigen, um Schutzmechanismen zu
etablieren, die geeignet und wirksam sind. Das Konzept
gibt allen Beteiligten Handlungssicherheit und schafft
zudem klare Strukturen. Dabei orientiert sich das Schutz-
konzept an den Grundaussagen zur Haltung gegeniiber
Kindern, Eltern und Mitarbeiter innen, wie sie die Kita
gem. GmbHs inihren Fiihrungsleitlinien, Leitbildern und
padagogischen Konzepten beschrieben haben.

Schutz von Kindern bedingt die Vergewisserung und
Verstdndigung dieser Grundhaltungen. Durch die Betei-
ligung und Mitwirkung aller Mitarbeiter innenindiesem
fortlaufenden Prozess wird das gemeinsame Grundver-
standnis entwickelt und weitergetragen. Ebenso erfolgt
die Umsetzung in den Strukturen und Prozessen der je-
weiligen Kindertageseinrichtungen im Zusammenwir-
ken von Trager, Leitung und Mitarbeiter_innen.

Durch die Beschreibung von Beschwerdewegen, die Dar-
stellung grundlegender Prozesse im Qualitidtsmanage-
ment oder die Vereinbarung konkreter Regeln in der Kita
werden Risiken minimiert, und gefdhrdendes Verhalten
wird schneller erkannt.

Fiir jede Kindertageseinrichtung werden spezifische
Gefahren und Risiken innerhalb der eigenen Struktu-
ren reflektiert und dargestellt. Grundlage dafiir sind
die allgemeinen Aussagen und Verfahren dieses Schutz-
konzeptes. Spezifische Gefahren und Risiken umfassen
dabei personenbezogene Ursachen: Dazu gehéren man-
gelnde Kommunikation und fehlendes Wissen ebenso
wie Machtanspriiche, kriminelle Interessen, persén-
liche Krisen und sexuelle Orientierung. Weitere Ursa-
chen kénnen in institutionellen und gesellschaftlichen
Zusammenhidngen liegen: beispielsweise Tabuisierung,
einKlima des Verschweigens, unklare Rollenverteilung,
mangelnde Kontrolle, autoritdre Organisationsstruktu-
ren oder fehlende Verfahren zur Intervention.
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Spezifische Gefahren und Risiken in Kindertageseinrich-
tungen

Sensible Situationen in Kindertageseinrichtungen (bspw.
Pflege/Schlafen) werden entsprechend den Bediirfnis-
se nder Kinder gestaltet. Gleichzeitig bergen sie immer
das Risiko, ausgenutzt und fiir eigene Interessen miss-
braucht zu werden. Hier kénnen durch die Erarbeitung
von handlungs- oder einrichtungsbezogenen Regeln Si-
cherheit und Vertrauen geschaffen werden.

Stress und angespannte Arbeitssituationen erschweren
und belasten eine gute paddagogische Arbeit: Sie konnen
von Aufienstehenden ausgenutzt werden, um Missbrauch
zu verschleiern. Stress kann aber auch bei belasteten
Mitarbeiter_innen Ausldser oder Gelegenheit zu tiber-
griffigem Verhalten sein.

Eine positive und wertschéitzende Haltung gegeniiber
Kolleginnen und Kollegen ist fiir die Zusammenarbeit
inKindertageseinrichtungen wichtigste Voraussetzung.
Wenn diese Haltung jedoch zu Kritiklosigkeit, unange-
messener Loyalitédt oder Naivitét fiithrt, kann dies auch
zu Gefahren fithren. Aufmerksames Nachfragen darf
nicht als, Nestbeschmutzung®betrachtet werden. Derar-
tiges Fehlverhalten kénnten potenzielle Tater ausnutzen.

Mégliche Risiken sind zusammengefasst:

M Zugénge in die Kindertageseinrichtung von auf3en

M abgelegene Rdume oder Bereiche im Aufiengeldnde

B Riume, die gemeinsam mit externen Partnern ge-
nutzt werden

Bl von auflen bestimmte Arbeitsablaufe

M langfristig geschaffene Freirdiume ohne bestdndige
Aufsicht

Ein Schutzkonzept hat keinesfalls das Ziel umfassender
Kontrolle und Uberwachung, Vielmehr geht es darum,
auf der Basis von Vertrauen und Sicherheit vielfiltige
Freirdume zu schaffen und eine beziehungsreiche pad-
agogische Arbeit zu gestalten.




Ausgehend von einer Risikoanalyse, hat jeder kirchliche
Rechtstriger ,Institutionelle Schutzkonzepte® fiir seine
Zustandigkeitsbereiche zu erstellen.

Fiir unsere Kindertageseinrichtungen tragen wir gemein-
sam mit allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in-
nen vor Ort die Verantwortung fiir die uns anvertrauten
Kinder und Familien. Daher ist es uns als Trager beson-
ders wichtig, die Einrichtungen bei der Entwicklung der
Risikoanalyse zu unterstiitzen und den Rahmen dafir
partizipativ anzulegen.

Vor diesem Hintergrund wurde dieser Leitfaden zur Ent-
wicklung der Risikoanalyse in der Kindertageseinrich-
tung beschrieben.

Die Erstellung der Risikoanalyse und deren Auswertung
bilden die Grundlage zur Entwicklung des , Institutionel-
len Schutzkonzeptes®. Sie ist in jeder Kindertageseinrich-
tung beteiligungsorientiert zu entwickeln. Im Sinne einer
Bestandsaufnahme ist zu priifen, ob in der alltdglichen
Arbeit oder den Organisationsstrukturen Risiken oder
Schwachstellen bestehen, die eine Ausiibung sexualisier-
ter Gewalt ermoglichen oder sogar begiinstigen. Die Be-
teiligten werden so fiir ,blinde Flecken“ und zur Ausein-
andersetzung mit tabuisierten ,empfindlichen“ Themen
sensibilisiert. Bereits vorhandene Schutzfaktoren werden
gemeinsam reflektiert und ggf. auch neu beschrieben.

Es liegt in der Verantwortung der Einrichtungsleitung,
eine Risikoanalyse mit entsprechendem Mafinahmenplan
zu entwickeln. Die Leitung wird dabei durch den Trager

3. Risiko- und Strukturanalyse

unterstiitzt. Sie organisiert dazu eine Arbeitsgruppe, die
mit der Erstellung der einrichtungsbezogenen Analyse
beauftragt wird. Die intensive Auseinandersetzung mit
den Gegebenheiten vor Ort setzt mindestens die Beteili-
gung der Leitung, der Mitarbeiter innen, Elternvertre-
ter_innenund Vertreter innender ehrenamtlich Tatigen
voraus. Zudem sind die Kinder altersentsprechend zu be-
teiligen. Alle Gruppen miissen von dem Prozess wissen
und die Chance haben, sich in angemessener Form mit
einbringen zu kénnen. Die breite Einbindung erhoht die
Akzeptanz des Themas. Zudem werden unterschiedliche
Bedarfe und Perspektiven von Anfang an berticksichtigt.
Es braucht ausreichende Zeit zur Kommunikation und
Auswertung. Daher sollte im Vorfeld dieses Prozesses ein
Zeitplan festgelegt werden, der im Alltag der Kinderta-
geseinrichtung tatsdchlich auch realisiert werden kann.

Ergebnisse der Risikoanalyse

Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind Grundlage des
JInstitutionellen Schutzkonzeptes und verbleiben in
der Einrichtung. Der sich daraus ergebende Mafinah-
menplan ist zu dokumentieren und mindestens einmal
jahrlich zu tiberpriifen. Der Trager wird regelmafig tiber
notwendige Mafinahmen informiert.

Checkliste zur Erarbeitung der Risiko- und Schutzfaktoren
Die in der Anlage beigefiigte Checkliste (AN 1) dient als
Grundlage fiir die Erstellung der einrichtungsbezoge-
nen Risikoanalyse. Das Arbeitspapier erhebt nicht den
Anspruch auf Vollstandigkeit und soll in der Erarbeitung
individuell ergdnzt und erweitert werden.

Institutionelles Schutzkonzept



Als Trager katholischer Kindertageseinrichtungen sind
wir gem. § 3 der PravO der Bistiimer verpflichtet, klare
und speziell auf die Kindertageseinrichtungen ausge-
richtete Verhaltensregeln partizipativ zu entwickeln.

Der Verhaltenskodex ist ein Instrument, mit dem sich
die Mitarbeiter_innen ebenso positionieren konnen wie
ehrenamtlich und nebenberuflich Tatige. Er symboli-
siert ein gemeinsames Verstdndnis und eine gemein-
same Haltung gegeniiber seelischer, korperlicher und
sexualisierter Gewalt.

M fachlich angemessene Verhaltensweisen im Umgang
mit Kindern zu beschreiben und zu unterlassende
Verhaltensweisen und Umgangsformen zu benennen

B Orientierung und Handlungssicherheit zu geben und
Graubereiche zu erkennen

M eine deutliche Grenzsetzung des Tragers und der Kin-
dertageseinrichtung gegentiber potenziellen Téter_in-
nen zu signalisieren

M die eigene Aufmerksamkeit und Sensibilitdt gegentiber
dem Thema zu schiarfen und mogliche Tabuisierun-
gen aufzuheben

M Gestaltung von Ndhe und Distanz

M Sprache und Wortwahl

B Umgang und Nutzung von Medien und
sozialen Netzwerken (Film und Foto)

B angemessener Korperkontakt

M Beachtung der Intimsphiére

M Zulassigkeit von Geschenken

M Disziplinierungsmafinahmen (erzieherische Inter-
ventionen)

Jeder Kindertageseinrichtung bleibt es unbenommen,
weitere Kategorien hinzuzufiigen.
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Die sieben Kita GmbHs als Trager der katholischen Kin-
dertageseinrichtungen im Erzbistum Paderborn haben
sich auf einen Mindeststandard von Verhaltensregeln
verstindigt. Diese sind fiir alle Institutionen verbind-
lich festgelegt.

Die Verhaltensregeln werden in der Kindertageseinrich-
tung mit den Beteiligten aller Ebenen angemessen the-
matisiert und transparent dargestellt. Sie konnen mit
Blick auf das individuelle Arbeitsfeld in Form eines An-
lage-Dokumentes (AN 2B) erginzt und erweitert werden.

Zur konkreten Auseinandersetzung und Hilfe dient der
Leitfaden zur Erarbeitung des Verhaltenskodex (AN 3)
inder Anlage.

Der Verhaltenskodex stellt eine Dienstanweisung dar. Er
ist fiir alle verpflichtend und zeigt deutlich, dass Fehlver-
halten (auf)geklart wird und ggf. disziplinarische und/
oder strafrechtliche Folgen haben kann.

Alle Mitarbeiter innen der Kindertageseinrichtung er-
halten eine Ausfertigung des Verhaltenskodex. Dieser ist
Bestandteil des Arbeitsvertrages und wird der Persona-
lakte beigefiigt. Mogliche Sanktionen bei fehlender Un-
terzeichnung oder auch bei Nichteinhaltung sind den
Mitarbeiter_innen durch die Leitung bekannt zu machen.

Ehrenamtlich und nebenberuflich Téatige in der Kita wer-
den durch die Leitung tiber den Verhaltenskodex infor-
miert. Zudem erhalten sie eine Ausfertigung zur Unter-
zeichnung, die in der Kita dokumentiert wird.

Die Leitung tragt Verantwortung dafiir, dass die verbind-
lichen Verhaltensregeln in der Kindertageseinrichtung
transparent dargestellt sind und entsprechend umge-
setzt werden. Im Konfliktfall stellt die Leitung fachliche
und kollegiale Beratung sicher und vermittelt bei Bedarf
weitere Unterstiitzung.



5. Personliche Eignung

Einstellungsvoraussetzungen — rechtliche Grundlagen
Der Trager hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Mitarbei-
ter_inneninKindertageseinrichtungen fachlich und per-
sonlich fiir diese Aufgabe geeignet sind. Darauf macht
das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) ebenso auf-
merksam wie die ,Ordnung zur Privention gegen se-
xualisierte Gewalt an Minderjahrigen und schutz- oder
hilfebediirftigen Erwachsenen (Priaventionsordnung)”.

In diesem Zusammenhang regelt § 72a SGB VIII (Kinder-
und Jugendhilfegesetz), dass der Trager sich vor und
nach der Einstellung erweiterte Fithrungszeugnisse nach
§ 30a Abs. 1 BZRG (Bundeszentralregistergesetz) von al-
len Mitarbeiter_innen vorlegen lassen muss: Diese Re-
gelung gilt nicht nur fir alle haupt- und nebenamtlich
Tatigen, sondern auch fiir Ehrenamtliche. Diese Auflage
soll verhindern, dass Personen beschiftigt werden, die
insbesondere wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung (Abschnitt 13 des Strafgesetzbuchs [StGB])
rechtskraftig verurteilt worden sind.

§ 72a SGB VIl Tatigkeitsausschluss einschlagig vorbestraf-
ter Personen

(1) Die Trager der o6ffentlichen Jugendhilfe dirfen fur
die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Ju-
gendhilfe keine Person beschéftigen oder vermitteln, die
rechtskraftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis
174c¢, 176 bis 1804, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234,
235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist.
Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder
Vermittlung und in regelmifRigen Abstdnden von den
betroffenen Personen ein Fithrungszeugnis nach § 30
Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes vorlegen lassen.

(2) Die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sollen durch
Vereinbarungen mit den Tragern der freien Jugendhilfe
sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer
Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskriftig verurteilt wor-
den ist, beschaftigen.

(3) Die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sollen sicher-
stellen, dass unter ihrer Verantwortung keine neben- oder
ehrenamtlich tatige Person, die wegen einer Straftat nach

Absatz1Satz 1rechtskriftig verurteilt worden ist, in Wahr-
nehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe
Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht
oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.

Die PravO fir das Erzbistum Paderborn formuliert in
diesem Zusammenhang:

§ 4 Personliche Eignung

(1) Kirchliche Rechtstrager tragen Verantwortung dafir,
dass nur Personen mit der Beaufsichtigung, Betreuung,
Erziehung oder Ausbildung von Minderjahrigen und
schutz- oder hilfsbediirftigen Erwachsenen betraut wer-
den, die neben der erforderlichen fachlichen auch tiber
die personliche Eignung verfiigen.

(2) Die zustandigen Personalverantwortlichen thema-
tisieren die Pravention gegen sexualisierte Gewalt im
Vorstellungsgespriach sowie — der Position und Aufgabe
angemessen - in weiteren Personalgesprachen. In der
Aus- und Fortbildung ist sie Pflichtthema.

(3) Personen im Sinne von § 2 Abs. 7 diirfen in keinem
Fall eingesetzt werden, wenn sie rechtskraftig wegen ei-
ner in § 2 Absatz 2 oder 3 genannten Straftat verurteilt
worden sind.

Personalauswahl und Personalentwicklung

Katholische Kindertageseinrichtungen in Tragerschaft
gemeinniitziger GmbHs im Erzbistum Paderborn stellen
den Schutz der ihnen anvertrauten Kinder in ihren Ein-
richtungen sicher und schaffen sinnvolle Instrumente
zur Personalauswahl und -entwicklung.

Bereits vorhandene Personalauswahl- und Personalent-
wicklungsmafinahmen sowie die Arbeitsstrukturen miis-
sen Uberpriift und ggf. ergdnzt werden.

Hierzu gehoren im Besonderen folgende Verfahren:
B Bewerbungs- und Einstellungsverfahren
M Personalentwicklungsverfahren

Inallen eingesetzten Verfahrenist die Grundhaltung zum
Schutz der Kinder im Sinne der Privention thematisiert.

Institutionelles Schutzkonzept



Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter innen sind
in der Arbeit mit Kindern und jugendlichen Schutzbe-
fohlenen zu schulen. Die Schulung richtet sich nach Art,
Dauer und Intensitdt der jeweiligen Aufgaben. Bei den
Aus- und Fortbildungen geht es nicht nur um die quali-
fizierte Themenvermittlung, sondern auch darum, eine
sensible Haltung herbeizufiihren. Ein drittes Ziel ist die
Foérderung von Sprachfahigkeit und Kommunikations-
kompetenz.

B Vermittlung von fachlichem und rechtlichem (Basis-)
Wissen zum Thema Kindeswohl(gefadhrdung) und se-
xualisierter Gewalt

M Sensibilisierung fiir Hinweise, Gefdhrdungsmomente
und begiinstigende Situationen

B Kennenlernen von Pridventionsmafnahmen und
Handlungsablaufen

M Kennenlernen von Unterstiitzungs- und Beratungs-
moglichkeiten

M Reflexion des eigenen Verhaltens

M respektvolle und wertschédtzende Grundhaltung
gegeniiber anderen Menschen

Die Fiihrungsebene der Katholischen Kindertagesein-
richtungen gem. GmbH nimmt an den Intensiv-Fortbil-
dungen entsprechend der PravO teil.

Es ist zu gewédhrleisten, dass die padagogischen Krifte
der Kindertageseinrichtungen an einer Intensiv-Schu-
lung gemiR der Praventionsordnung teilnehmen. Eine
Kopie des Nachweises wird in der Personalakte aufbe-
wahrt. Ahnlich wie bei der Erneuerung des polizeilichen
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Filhrungszeugnisses werden die paddagogischen Krifte
von der Personalabteilung aufgefordert, die Schulung
nach fiinf Jahren aufzufrischen.

Liegt bei der Einstellung einer neuen pddagogischen
Fachkraft der Nachweis zur Teilnahme an einer qualifi-
zierten Praventionsschulung noch nicht vor, erhilt die
neue Kraft zu Beginn ihrer Tatigkeit eine Unterweisung
durch die Leitung oder deren Vertretung. Durch die Ein-
richtungsleitung (bei pddagogischen Kraften) und die
Regionalleitung (bei Kita-Leitungen) wird dafiir Sorge
getragen, dass die neue Kraft zeitnah an einer Priventi-
onsschulung gemaf? der PravO teilnimmt.

Hauswirtschaftskrifte, Hausmeister und weiteres Per-
sonal, das wihrend der Offnungszeiten des Kindergar-
tens anwesend ist, erhalten eine Unterweisung durch die
Leitung oder deren Vertretung. Die Durchfithrung wird
dokumentiert. Dasselbe gilt fiir ehrenamtlich Tétige. Ab-
héngig von persénlichen Voraussetzungen und Intensitat
der Kontakte zu den Kindern, kann eine Kurzschulung
erforderlich sein. Die jeweilige Fithrungsebene sorgt fiir
eine Teilnahme an diesen Schulungen.

Die sieben Trager-Gesellschaften im Erzbistum Pader-
born bieten themenbezogene Fortbildungen an, die in
ihren Fortbildungsangeboten integriert sind. So werden
in Kindertageseinrichtungen regelméafig Schulungen/
Fortbildungen im Bereich des § 8a SGB VIII Kindeswohl
angeboten. Ebenso kénnen Fortbildungsmoglichkeiten
verschiedener Anbieter genutzt werden, unter anderem
in den Bereichen Beobachtung, Dokumentation, Star-
kung von Kindern.
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Beschwerdewege

Niederschwellige, klar definierte/strukturierte Beschwer-
dewege helfen dabei, Grenzverletzungen und sexuel-
le Ubergriffe aufzudecken. Dabei sollte klar vermittelt
werden, dass schnelle Meldung bei sexueller Gewalt ge-
wollt ist und dass Beobachter innen immer ein offenes
Ohr finden!

In den Institutionen der gem. GmbHs gibt es folgende
Beschwerdekonzepte fiir:

M Kinder

— Partizipation

—Mitbestimmung

M Eltern und externe Personen
—-implementiertes Verfahren zum Management von Be-
schwerde

B Mitarbeiter innen
—Kommunikationskonzept

Grundhaltung:

Die in der gem. GmbH vereinbarten und klar umschrie-
benen Kommunikationswege sind konzeptionell veran-
kert und transparent. Die Grundlage der Kommunikati-
onsstruktur bietet eine Kultur der Achtsamkeit und des
wertschitzenden Miteinanders.

Vor Ort sind niederschwellige Netzwerke zu unterschied-
lichsten Beratungsstellen zu schaffen, die allen Beteilig-
ten transparent dargestellt werden.
Kontaktadressen sind dem Praventionsflyer ,Augen auf
—hinsehen und schiitzen” (Seite 15 bis 18) des Erzbistums
Paderborn sowie den Generalvereinbarungen zu § 8a SGB
VIIIund den individuellen Aushidngen der jeweiligen In-
stitution zu entnehmen.

Die Beschwerdekonzepte werden bei Hinweisen auf sexu-
ellen Missbrauch immer bearbeitet unter Priifung und
notigenfalls Beriicksichtigung der Handlungsablaufe der
individuellen Generalvereinbarungen des § 8a SGB VIII:

WAHRNEHMEN = BEURTEILEN = HANDELN

Beschwerdemdglichkeiten fiir Kinder:

Den Kindern ist im Rahmen von Partizipation in allen
Einrichtungen eine altersentsprechende Moglichkeit der
Teilhabe und Mitbestimmung zu ermoglichen.

Eine Grundhaltung muss sein:

M das christliche Menschenbild zu achten

M die Kinder zu stirken

M die UN-Kinderrechte zu berticksichtigen (AN 4)

Mit folgenden Konzepten kann die Thematik unterstiitzt
werden:

M Starkung des Selbstkonzeptes

M Achtung der Grundbediirfnisse

M Sensibilisierung der Mitarbeiter innen

M Gesprichsbereitschaft

M Glauben schenken

M Auf Signale achten

Beschwerdemaglichkeiten fiir Eltern und externe Perso-
nen:

Inden gem. GmbHs steht fir Eltern/Externe generell das
Beschwerdemanagementverfahren zur Verfiigung. Die
jeweiligen Verfahrenswege miissen in der Konzeption
jeder Einrichtung fest verankert sein.

Beschwerdemaglichkeiten fiir Mitarbeiter_innen:
Entsprechend dem Kommunikationskonzept gibt es An-
laufstellen fiir Mitarbeiter_innen.

Externe Beratungsstellen und Kooperationspartner:
Neben den internen Anlaufstellen fiir Beschwerden ste-
hen externe Beratungsstellen und Kooperationspartner
als Ansprechpartner zur Verfiigung (AN 6).

Institutionelles Schutzkonzept



Interventionen

Um Handlungssicherheit gewéhrleisten zu kénnen, miis-
sen Informationswege und Vorgehensweisen beschrie-
ben und allgemein bekannt sein.

Grundsétzlich sollten im Vorfeld die entsprechenden In-
stitutionen, Ansprechpartner_innen oder Kontaktperso-
nen mit den jeweiligen Telefonnummern und E-Mail-Ad-
ressen benannt sein.

Unter der Formulierung ,Was ist zu tun, wenn ... werden
ab Seite 43 die drei vom Erzbistum entwickelten Hand-
lungsschritte zur Orientierung aufgefithrt und kénnen
mit den regionalen Kontaktdaten vervollstindigt wer-
den (vgl. Broschiire , Augen auf — hinsehen und schiit-
zen“ und AN 5).

Institutionelles Schutzkonzept
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Implementierung
und konzeptionelle Ausrichtung

Folgende Punkte sind Voraussetzung fiir die erfolgreiche

Umsetzung dieser Handreichung:

M Die Einhaltung der geforderten rechtlichen Rahmen-
bedingungen bei der Einstellung des Personals, der
bereits Beschiftigten, der ehrenamtlich Téatigen und
der inder Einrichtung arbeitenden Therapeut_innen,
etc. (s. Praventionsordnung der Bischofe Nr. 32 und
Praventionsordnung CV, S. 12 Kopie)

M Voraussetzung ist aufierdem die Schulung des Perso-
nals mit addquaten Angeboten. Diese sollten sowohl
einrichtungsintern als auch einrichtungsiibergrei-
fend wirksam sein.

M Das Prinzip des Handelns erfolgt auf der Grundlage
des Schutzauftrages und der Fiirsorgepflicht.

B Als Grundprinzip/Grundhaltung gilt der Leitsatz:
Wahrnehmen, Beurteilen, Handeln.

Bl Der Dienstgeber sorgt fiir die Einhaltung der arbeits-
rechtlichen Grundlagen.

M Die Informationspflicht bezieht sich ebenfalls auf die
vorgegebenen Handlungsnormen.

M Vor Ort wurden mit den Kommunen/Jugendamtern
,Generalvereinbarungen“ zum Kindeswohl gemif
§ 8a SGB VIII geschlossen und entsprechend angewandt.

M Eine Kultur der Achtsamkeit wird in den Institutionen
weiterentwickelt.

Kinder stark machen!

Zur Férderung und zum Schutz der Kinder sind in jeder
Einrichtung folgende Grundsdtze zu beachten und zu be-
schreiben:

M In besonderer Weise wird darauf geachtet, dass Kinder
mit Respekt und Wertschdtzung behandelt werden.
Gleiches gilt fiir die Zusammenarbeit mit den Eltern
und den Umgang mit Mitarbeitenden und Vorgesetz-
ten (vgl. auch: Fihrungsleitlinien der Kath. Kita gem.
GmbHs): In besonderer Weise gelten die genannten
Forderungen fiir Situationen besonderer Belastung.
Die padagogischen Beziehungen sind frei von jeder
Form von Gewalt.

M Das padagogische Handeln ist transparent zu gestal-
ten. Gleiches gilt fiir Entscheidungen der jeweiligen
Kita-Leitung.

Ml Die Kinder werden durch einen behutsamen Umgang
mit Nahe und Distanz gestarkt. Ihre Grenzen werden
geachtet.

H DenKindern werden zentrale Botschaften der Gewalt-
pravention vermittelt:

- ,Nein sagen" ist erlaubt.
—Die STOPP-Regel: Bei STOPP ist Schluss.
—Ich entscheide, ob ich beriihrt werden mochte.

Mein Kérper gehort mir.

—Es gibt gute und schlechte Geheimnisse — tiber
schlechte darf man reden.

M Die Zustandigkeiten in den Kindertageseinrichtungen
sind klar geregelt. Kinder und Eltern wissen, an wen sie
sich wenden konnen. Jedem Kind steht eine feste Fach-
kraft zur Seite, die in besonderer Weise zustdndig ist.

M Die Partizipation wird in der Konzeption verankert.

Institutionelles Schutzkonzept



10. Qualitatsmanagement

ImRahmendestriagerspezifischen Qualititsmanagements
wird sichergestellt, dass Zustindigkeiten und Abldufe
geklart sind und alle Beteiligten die Verfahrensablaufe
bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch kennen. Das Do-
kumentationsverfahren ist festgelegt und gewéhrleistet
bei allen Beteiligten einen professionellen Umgang mit
derartigen Belastungssituationen. Die Prozesse werden
regelmafig evaluiert und gegebenenfalls verandert: spa-
testens nach fiinf Jahren oder nach einer besonderen
Krisenintervention. Bei der Evaluation sind fachliche
Entwicklungen im Bereich Pravention sexualisierter
Gewalt zu bertiicksichtigen.

Institutionelles Schutzkonzept 13
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Aufarbeitung

Wenn {ber die Beratungs- und Beschwerdewege Hin-
weise auf sexuelle Gewalt eingegangen sind, miissen die
Verantwortlichen diese ernst nehmen und daraus Kon-
sequenzen ziehen. Zum einen geht es darum, dass aus
dem gemeldeten Vorfall Folgerungen fiir die zukiinfti-
ge Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugend-
lichen gezogen und umgesetzt werden. Zum anderen
geht es um die Bereitstellung von Hilfsangeboten fir
einzelne Betroffene oder auch fiir Gruppen wie Kinder,
Eltern oder haupt- und ehrenamtlich Tétige.

Zur Aufarbeitung des Vorfalls in der Kindertageseinrich-
tung wird gegebenenfalls ein Coaching beziehungswei-
se supervisorische und therapeutische Angebote zur
Verfiigung gestellt oder vermittelt. Bei Bedarf werden
Mitarbeiter_innen, Eltern und Opfern Beratungsange-
bote unterbreitet. Bei Fillen von Missbrauch durch eh-
ren- und hauptamtlich Tatige bietet der Missbrauchsbe-
auftragte des Erzbistums Paderborn Unterstiitzung. Er
ist per E-Mail unter der Adresse missbrauchsbeauftrag-
ter@erzbistum-paderborn.de erreichbar. Jede Kinder-
tageseinrichtung hilt zudem eine Liste mit Namen und
Kontaktdaten von Beratungsstellen und Therapeut_in-
nen im jeweiligen Umfeld bereit (AN 6).

Begriindet beschuldigte Mitarbeiter innen erfahren ar-
beitsrechtliche Konsequenzen. Mitarbeiter innen, die un-
gerechtfertigt beschuldigt wurden, werden rehabilitiert
und gegebenenfalls in eine andere Einrichtung versetzt.
Die Einbeziehung der Offentlichkeit geschieht in Abspra-
che mit dem Tréger (bzw. durch den Trager) und unter
Einbeziehung der Pressestelle des Erzbistums Paderborn.

Institutionelles Schutzkonzept



AN 1

Risiko- und Schutzfaktoren

Zielgruppen

An welche Zielgruppen richten sich
unsere Angebote? Gibt es besondere Be-
lastungsfaktoren im Sozialraum? Gibt es
vermehrt besondere Belastungsfaktoren
im familidgren Kontext der Kinder?

Unsere Angebote richten sich an Kinder und deren Familien im Alter von ein bis sechs
Jahren. Im Sozialraum der Stadt Hallenberg ist eine erhéhte Fluktuation zu beobachten,
wodurch sich die Eltern und Kinder auf veréanderte Lebenssituationen einstellen
mussen. Besonders durch die aktuelle Corona Situation waren die Familien viellfaltigen
Belastungen und Herausforderungen ausgesetzt.

Die Arbeit mit den Kindern und ihren Familien setzt eine intensive Beobachtung und
Dokumentation voraus. Fur die Zusammenarbeit mit den Familien ist der Aufbau eines
respekt- und vertrauensvollen Miteinanders von grofR3er Bedeutung.

Sie sollen spiiren, dass Ihnen jederzeit ein offenes Ohr fiir inre Sorgen und Angste zur
Verfugung steht. Auch die Kinder werden sensibel auf die neuen Situationen vorbereitet.
Ihre Sorgen und Angste werden wahrgenommen und durch die entsprechenden
padagogischen MaRnahmen wird die Situation fir die Kinder erleichert.

Gibt es Uiber die Mitarbeiter_innen der
Einrichtung hinaus andere Kontaktperso-
nen, und wie ist dieser Kontakt geregelt?
(Ehrenamtlich Tatige, Netzwerkpartner,
Therapeut_innen ...)

Wie ist die Kommunikation geregelt?

Die Kinder unserer Einrichtung treten im Rahmen unserer Bildungsarbeit mit anderen
Personen, wie z.B. Pastor, Friihfordferung etc., in Kontakt. Es existieren gute
Absprachen mit den verschiedenen Kooperationspartnern_innen, um eventuelle
Gefahrensituationen direkt aus dem Weg zu schaffen.

Die Kinder werden in die Planung der Aktionen einbezogen und von unseren
padagogischen Fachkraften unterstiitzt und begleitet. Die Teilnahme an den Projekten
beruht auf der Freiwilligkeit der Kinder. Sollten die Kinder sich bei einem Projekt nicht
wohlfihlen, kénnen die Kinder die Teilnahme jederzeit beenden.

Alle in einer katholischen Einrichtung tatigen Mitarbeiter_innen mussen ein erweitertes
polizeiliches Fuhrungszeugnis vorlegen. Die ehrenamtlich Tatigen im Dienst der Kirche
werden durch das Erzbistum Paderborn geschult.

Institutionelles Schutzkonzept
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Fiihrung

Sind die Fiihrungsleitlinien allen Mitar-
beiter_innen bekannt? Werden die sich
daraus ergebenden Anforderungen offen
kommuniziert und eingehalten?

Die Fuhrungsleitlinien sind laut Stellungsbeschreibung festgelegt. Diese sind fiir alle im
Qualitatshandbuch einsehbar. Alle Mitarbeiter_innen werden tber das Qualitatshand-
buch und dessen Einsatz informiert.

Alle Mitarbeiter_ innen werden in ihren Aufgabenbereich eingefiihrt und unterwiesen.
Bei Bedarf konnen jederzeit Fragen gestellt werden.

In unseren regelmafligen Teamsitzungen werden neue Anforderungen kommuniziert,
Ziele festgelegt und reflektiert, so dass wir uns stetig weiterentwickeln kénnen.

Wie ist der Flihrungsstil? Gibt es einen
verantwortlichen Umgang mit Macht
und Einfluss?

Der Fihrungsstil in unserer Einrichtung ist demokratisch und wertschatzend. Die
Rollenverteilung ist klar definiert. Jede_r Mitarbeiter_in fuhlt sich mitverantwortlich. Die
Dienstanweisungen werden besprochen und gemeinsam verantwortlich umgesetzt.

Wir sind im sténdigen Austausch miteinander, um auf eventuelle Probleme direkt
reagieren zu kdnnen.

AuRRerdem sind wir uns der Verantwortung als Vorbild bewusst und pflegen mit allen
Beteiligten sowohl Kollegen_innen, Eltern und Kindern als auch Vorgesetzen einen
respektvollen Umgang.

Sind die Aufgaben, Kompetenzen und
Rollen von Fiihrungskraften definiert und
ggf. verbindlich delegiert?

Jede_r Mitarbeiter_in kennt seinen/ ihren Aufgabenbereich. Es existieren klare
Absprachen. Die Kompetenzbereiche werden in den Teamsitzungen festgelegt.
AuRerdem finden wochentliche Kleingruppenteamsitzungen statt, um anstehende
Aufgaben zu besprechen und zu verteilen. Fir die Bereiche Hygiene und Sicherheit gibt
es zusatzlich feste Ansprechpartner_innen. Es wird im Team festgelegt, welche_r
Mitarbeiter_in diese Bereiche ibernehmen und entsprechende Fortbildungen dazu
durchfuihren mdéchte. Die Aufgabenbereiche aller Mitarbeiter_innen sind fir neue
Kollegen_innen und Eltern transparent an einer Mitarbeiterwand im Flur dargestellt.
Auch auf unserer Homepage kénnen sich alle interessierten Eltern tber die
verschiedenen Aufgabenschwerpunkte der einzelnen Mitarbeiter_innen informieren.
Alle personellen Veranderungen werden zeitnah sowohl in der Einrichtung als auch auf
der Homepage aktualisiert.

Sind die Entscheidungen und Hierarchien
fiir alle transparent?

Jede_r Mitarbeiter_in wird sofort Giber neue Anweisungen informiert.
Es gibt ein tagliches "Blitzlicht" fur alle Mitarbeiter_innen, um eine schnelle und
reibungslose Informationsweitergabe zu garantieren.

Gibt es parallel ,heimliche“ Hierarchien?

Die klare Rollenverteilung und die Transparenz in unserer Arbeit Iasst keine "heimlichen
Hierarchien" aufkommen.

16
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Leitfragen Notwendige MaBnahmen

Fiihrung

In unserem Team fiihlt sich Jede_r fiir den/die Andere_n mitverantwortlich.

Wir pflegen einen aufmerksamen und achtsamen Umgang miteinander.

Die regelmafigen Mitarbeitergesprache geben uns die Mdglichkeit, unsere Arbeit zu
reflektieren und neue Ziele festzulegen.

Auch kénnen Problemsituationen jederzeit angesprochen werden.

Jede_r fuhlt sich im Team wertgeschatzt und weil3, dass alle Meinungen gehért und
akzeptiert werden.

Gibt es einen Umgang mit den Mitarbei-
ter_innen, der Fiirsorge und Kontrolle
gleichermalRen gewdhrleistet?

Unser Team lebt von den verschiedenen Personlichkeiten. Jede_r wird mit seinen/
ihren Starken und Schwéachen akzeptiert.

Die anfallenden Aufgaben werden nach Mdglichkeit so verteilt, dass die Stérken aller
Mitarbeiter_innen ergebnisorientiert genutzt werden.

Wir unterstiitzen und motivieren uns gegenseitig.

Wie ist die Kultur des Umgangs mit
menschlichen Schwachen (Fehlerkultur)
geregelt?

Zum Schutz aller Mitarbeiter_innen werden bereits Malinahmen wie
- Mitarbeitervertretung

- Gesundheitsférderung

- RegelmaRige Praventionsschulungen

- Wiedereingliederung nach Krankheit

- Fragebogen zur psychischen Belastung

- Mitarbeiterjahresgesprache

angeboten.

Welche Schutzfaktoren gibt es bereits?

Die Wege zur Hilfe werden fir alle Mitarbeiter_innen transparent gemacht.
Jede_r Mitarbeiter_in reflektiert sein/ ihr eigenes Arbeitsverhalten und tauscht sich tber
die eigenen Bediirfnisse offen aus.

Institutionelles Schutzkonzept 17



Kommunikationsstrukturen

Sind die Kommunikationsstrukturen in-
nerhalb der Einrichtung zu allen Beteilig-
ten transparent und klar geregelt?

Jeden Montag findet ein Gruppenteammeeting statt. Hier finden sich alle
Gruppenleitungen zusammen. Es werden Termine und Aufgaben fir die Woche geplant
und verschriftlicht.

Jede Gruppenleitung gibt die Aufzeichnungen in ihre Gruppe weiter.

AuRerdem gibt es jeden Morgen ein schriftliches "Blitzlicht". Hier wird nochmals an
Termine und Absprachen erinnert, aber auch kurzfristige Anderungen werden bekannt
gegeben.

Einmal monatlich findet eine Teamsitzung statt. Hier wird ein Protokoll gefuhrt, das fiir
alle zur Einsicht im Personalraum abgeheftet wird.

Jede_r Mitarbeiter_in fuihlt sich mitverantwortlich, sich tiber die Absprachen zu
informieren, aber auch gegebenenfalls Erganzungen hinzuzufiigen.

Ist die Kommunikation mit den Erzie-
hungsberechtigten klar geregelt und
organisiert? Sind die Wege allen Betei-
ligten bekannt (z. B. Elternsprechtage,
Aufnahmegesprache, Beschwerdema-
nagement...)?

Die Eltern werden zu einem Aufnahmegesprach zu uns in den Kindergarten
eingeladen. In diesem Gespréach werden Eltern bereits Uber die verschiedenen Ablaufe
in unserer Einrichtung informiert. Einmal jahrlich findet die Elternvollversammlung statt.
Hier wird ein neuer Elternrat gewahlt. Der Elternrat wird Uber seine Funktion informiert,
so dass dieser auch gegebenenfalls als Vermittler zwischen Kindergarten und Eltern
fungieren kann. Die Eltern werden jedes Jahr zu einem Entwicklungsgespréch in den
Kindergarten eingeladen. Die Vereinbarungen werden protokolliert und den Eltern
ausgehandigt. AuRerdem finden taglich "Tlr- und Angelgespréache" statt.

Die Eltern werden monatlich durch einen Elternbrief (iber alle wichtigen Termine
informiert. Die Elternbriefe werden per Mail verschickt, so dass alle Eltern erreicht
werden.

Gibt es eine Vernetzung der Praventi-
onsarbeit innerhalb und auRRerhalb der
Einrichtung — und sind die Wege und
Ansprechpartner_innen allen Beteiligten
bekannt?

Alle Mitarbeiter_innen sind dazu verpflichtet an regelméRigen Praventionsfortbildungen
teilzunehmen.

Alle Ansprechpartner_innen fur Familienbildung und Beratung sind fiir die Eltern
ersichtlich im Flurbereich aufgefiihrt. Auch Gber die Elternbriefe werden die Eltern auf
die jeweiligen Beratungsangebote aufmerksam gemacht. Auf3erdem bietet unsere
Einrichtung den Kurs " Kess-Erziehen" fiir Eltern an, um sie in ihren
Erziehungskompetenzen zu starken.

Haben die padagogischen Mitarbeiter_
innen Raum und Zeit, um sich mit

der Reflexion ihres Verhaltens
auseinanderzusetzen (Teamsitzungen,
Dienstgesprache, kollegiale Beratung ...)?

In unserer Arbeit kommt es taglich zu Situationen, in denen wir unser Verhalten
hinterfragen und reflektieren mussen.

Wir befinden uns im stéandigen Austausch miteinander.

In manchen Situationen ist jedoch ein objektiver Impuls hilfreich.

In diesen Situationen kdnnen wir jederzeit das Gesprach mit unserer Leitung suchen.
AufRerdem gibt es wéchentliche Kleingruppenteams, in denen die alltaglichen
Anforderungen besprochen werden.

Durch den Dienstplan wird jedem/r Mitarbeiter_in nach Mdglichkeit eine regelmafige
Vorbereitungszeit eingerdumt.

Die Meinungen aller Personen werden respektiert

Entstehen in der Arbeit besondere
Vertrauensverhaltnisse? Sind hierzu
Verhaltensregeln vereinbart?

Unsere Arbeit setzt ein Vertrauensverhaltnis sowohl der Kollegen_innen untereinander
als auch zu den Eltern und Kindern voraus.

Wir missen uns in jeder Situation aufeinander verlassen, aber auch mit dem uns
entgegengebrachten Vertrauen der Eltern umgehen kdnnen.

Es ist uns wichtig, die Bedurfnisse und Sorgen der Kinder wahrzunehmen und diese in
unserer Arbeit sachlich und objektiv zu beriicksichtigen. AuRerdem wollen wir ein
professionelles Verhaltnis zwischen Néahe und Distanz schaffen. Jede_r Mitarbeiter_in
wird zu Beginn ihres/ seines Arbeitsverhaltnisses Uiber die bestehenden Vorgaben zur
Schweigepflicht informiert.

Private Probleme und Sorgen werden ernst genommen und vertrauensvoll behandelt.
Alles was in der Einrichtung besprochen wird, wird nicht nach aul3en weitergetragen.
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Leitfragen Notwendige MaBnahmen

Kommunikationsstrukturen

Gibt es fiir den Umgang mit Kindern ei-
nen Verhaltenskodex? Wenn ja, sind alle
beteiligten Personengruppen dariiber
informiert? In welcher Form wird dies
kommuniziert?

Unser Verhaltenskodex wurde in der Konzeption verschriftlicht. Die Konzeption wird
regelmafig Uberarbeitet und angepasst. Jede_r Mitarbeiter_in und auch jede_r
Besucher_in des Familienzentrums hat Einsicht in unsere Konzeption. Au3erdem
mochten wir unsere Konzeption in Zukunft auch auf unserer Homepage vorstellen.

Wir tlbernehmen Verantwortung fiir das Wohl, der von uns zu betreuenden Kinder.
Der Schutz der Kinder vor jeglicher Gewalt hat oberste Prioritét.

In den regelmaRigen Teamfortbildungen Gberprifen wir unsere padagogische Haltung
zu folgenden Aspekten:

- Gestaltung von Néhe, Distanz und angemessenen Korperkontakt

- Umgang mit Sprache und Wortwahl

- Beachtung von Grenzen und Intimsphare (siehe sexualpadogogisches Konzept)

Gibt es wirksame praventive MaRnah-
men bei bereits identifizierten Risiken?
Sind diese in Zusammenarbeit mit

allen hierfiir relevanten Personen und
Gruppen entwickelt worden oder eher
vorgegeben? Wie werden diese an neue
Mitarbeiter_innen weitergegeben?

Im Falle einer Gefahrdung gehen wir wie folgt vor:

1. Beobachtung notieren und dokumentieren.

2. Rucksprache mit der Leitung halten und sich gegebenenfalls die Beratung einer
erfahrenen Fachkraft (Kinderschutzfachkraft) einholen.

3. Fallbesprechung im Team und Festlegen der MalRnahmen (Elterngesprach,
anonyme Fallberatung).

4. Schutzplan erarbeiten.

5. Schwerwiegende Verdachtsfélle werden an das zusténdige Jugendamt gemeldet.
Diese Mal3nahmen wurden im Team gemeinsam erarbeitet.

Durch die Dokumentation der jeweiligen Beobachtungen hat jede_r neue Mitarbeiter_in
die Mdglichkeit, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen.

Institutionelles Schutzkonzept
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Konzeptionelle/Pad. Fragestellung

Hat die Einrichtung eine padagogische
Konzeption, die alle inhaltlichen Anfor-
derungen erfiillt, die im Rahmen der Be-
triebserlaubnis § 45 SGB VIl aufgezeigt
und als Mindeststandard formuliert sind?

Unsere Konzeption erfillt alle erforderlichen Standards.

Gibt es Praventionsansatze, die in der
taglichen Arbeit festgelegt sind? (Kinder
stark machen, Fortbildung MA ...)

Wir sehen die praventive Arbeit als Ausdruck einer Grundhaltung, welche die
Selbstbestimmung und die Einmaligkeit der Kinder achtet, sie respektiert und ihnen mit
Wertschétzung begegnet.

Unser Schutzauftrag beinhaltet weiterhin, dass wir die Signale von
Kindeswohlgefahrdung erkennen und mit den Familien und Kindern geeignete
Schutzplane erarbeiten.

Im padagogischen Alltag greifen wir mit den Kindern immer wieder das Thema "Nein
sagen",

-eigene Grenzen formulieren und die Grenzen des Gegenibers achten und
akzeptieren-, auf.

Fur die Vorschulkinder findet einmal jahrlich das Praventionsprojekt "Kinder stark
machen" mit Herrn Millhoff statt.

Gibt es ein sexualpadagogisches Konzept
(Prav0)?

Haben sich alle Mitarbeiter_innen inten-
siv damit auseinandergesetzt?

Ein sexualpadagogisches Konzept liegt vor.

Alle Mitarbeiterin_innen sind an der Ausarbeitung beteiligt gewesen.

In einer Online-Schulung haben sich alle Mitarbeiter_innen mit dem Thema
auseinandergesetzt.

Ist das Recht der Kinder auf Beteiligung
im padagogischen Konzept festgelegt,
und wird es von allen Beteiligten im
Alltag umgesetzt?

Ist das fiir ,,Beteiligte und AulRenstehen-
de“ transparent, sichtbar?

In unserer Einrichtung verstehen wir Partizipation als ein Kinderrecht. Die Kinder
werden in Entscheidungsprozesse, die das Gruppenleben betreffen, einbezogen.
Die Kinder lernen, ihre eigenen Bedurfnisse wahrzunehmen und zu aufern.

Ihre Interessen werden gehért und jede Meinung ist wichtig und z&hlt. Mitbestimmung
braucht Rituale. Die Kinder missen wissen, wo sie ihre Meinungen und Argumente
einbringen kénnen. Tagliche Sitzkreise geben ihnen Sicherheit und werden fir
Mitbestimmungsrechte genutzt. Die Kinder haben ein Mitspracherecht bei der
Ausarbeitung verschiedener Themen im Jahreskreis. Im Freispiel werden die Kinder
von uns dazu ermutigt Spielorte und Spielpartner_innen frei zu wahlen. Die Eltern
werden im Elternbrief Gber alle getroffenen Entscheidungen der Kinder in Kenntnis
gesetzt.

Haben sich die padagogischen Mitarbei-
ter_innen im Rahmen ihrer konzeptio-
nellen Arbeit mit dem Thema ,,Ndhe und
Distanz” auseinandergesetzt? Gibt es
Verhaltensregeln oder Grenzen?

Die Grenzen der Nahe und nétigen Distanz sind allen Mitarbeitern_innen bekannt. Wir
wissen, um die besondere Verantwortung in der Beziehungsgestaltung, gehen achtsam
damit um und Uberschreiten die vereinbarten Grenzen nicht. Zudem respektieren wir
die personlichen Grenzen der Kinder und halten auch dann die notwendige Distanz,
wenn entsprechende Impulse von den Kindern ausgehen.

Eine wichtige Regel bei uns ist zum Beispiel, dass die Kinder nur ihre Eltern zu Hause
Kissen durfen und keine anderen Kinder oder Erzieher_innen im Kindergarten.
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Raumkonzept

Wie sind die Raume gestaltet? Welche
Bereiche bieten wenig Einsicht?

Die Gruppenraume sind in allen Gruppen strukturiert gestaltet und in verschiedene
Spielbereiche eingeteilt. Diese bieten den Kindern zwar Rickzugsmdglichkeiten, sind
aber fur uns Mitarbeiter_innen gut einsehbar.

An jedem Gruppenraum ist ein Differenzierungsraum angeschlossen. Dieser Raum ist
nicht sofort einsehbar, deswegen muss die Tur immer ged6ffnet bleiben und in
regelmafigen Abstanden schaut eine Fachkraft nach den Kindern.

Vor jedem Gruppenraum befindet sich ein kleiner Flur. Dieser kann nach der
Bringphase von den Kindern bespielt werden. Die Turen im Flurbereich werden mit
einem Panikschloss geschlossen und kénnen nur durch Erwachsene entriegelt werden.
Im grof3en Flur befindet sich das Béllebad. Dieses darf immer von ein bis zwei Kindern
aus den jeweiligen Gruppen benutzt werden, aber nicht mehr als finf Kinder diirfen sich
ohne Aufsicht darin aufhalten.

Gibt es klare Absprachen zur Raumnut-
zung und zu den Regeln der Aufsichts-
pflicht?

Der Turnraum steht allen Gruppen einmal wochentlich zur Verfiigung. Die Tage wurden
im Vorfeld verbindlich festgelegt. Der Turnraum wird in der Regel von den Kindern nur
in Begleitung einer Fachkraft genutzt. Ausnahmen dieser Regelung werden fir
Kleingruppen getroffen, denen wir mehr Verantwortung tibergeben kénnen. Trotzdem
wird eine regelmaRige Sichtkontrolle durchgefihrt.

Zusatzlich steht allen Gruppen ein gruppenibergreifender Differenzierungsraum zur
Verfiigung. Die Raumnutzung wird Uber eine Liste geregelt. Diese ist fiir alle ersichtlich
an der Tur ausgehangen.

In den Fluren vor den Gruppen fiihren die jeweiligen Fachkrafte der Gruppen die
Aufsicht.

Im groRen Flur sind alle Fachkréfte fir die Aufsicht mitverantwortlich.

Ist in den Sanitar-/Wickelbereichen der
Intimschutz gewahrleistet?

Im Altbau teilen sich drei Gruppen einen Wickelraum. Wenn der Wickelraum genutzt
wird, ist die Tur geschlossen, so dass der Schutz der Intimsphare gewahrleistet ist.

Im Neubau hat jede Gruppe ihren eigenen Wickelbereich.
Die Toilettenraume sind so aufgeteilt, dass jede Toilette eine eigene Kabinentiir hat,
wodurch der Intimschutz der Kinder gewahrleistet ist.

Wie ist das AulRengeldnde gestaltet,
welche Méglichkeiten zum Verstecken
gibt es?

Unser AuBengelande ist in zwei Spielbereiche unterteilt. Es gibt einen Spielbereich fir
die Ein- bis Zweijahrigen und einen gréReren Spielplatz fur die drei- bis sechsjahrigen
Kinder. Die Spielplatze sind durch einen Zaun voneinander abgegrenzt, aber durch ein
Torchen gegenseitig betretbar.

Der Spielbereich fir die Ein- bis Zweijahrigen ist ubersichtlich gestaltet, so dass die
Kinder jederzeit Blickkontakt zu ihren Erzieherinnen halten kdnnen.

Das AuRengelande fir die Drei- bis Sechsjahrigen ist gro3ziigig angelegt und in
verschiedene Spielbereiche aufgeteilt.

Die Spielbereiche sind zwar tbersichtlich gestaltet, bieten den Kindern aber trotzdem
Versteckmdglichkeiten, wie zum Beispiel in der Spielhitte oder hinter der Hecke.

Es mussen sich mindestens zwei Fachkréfte pro Gruppe auf dem AuR3engelande
aufhalten, um die Aufsichtspflicht zu gewéhrleisten.

Wo bietet sich moglicherweise ein leich-
ter Zugang von auBen?

Beide Spielplatze sind mit einem Metallzaun eingezaunt.

AuRerdem wird durch die Griinbepflanzung die Einsicht von auRen auf den Spielplatz
erschwert.

Der Spielplatz fir die Ein- bis Zweijahrigen ist nur durch das Kindergartengeb&dude oder
Uber das AuRengelénde der Drei- bis Sechsjahrigen zuganglich.

Zur StraRe befindet sich ein groRes Auf3entor, dass fur die Gartenpflege passierbar ist.
Dieses ist immer verschlossen.

AufRerdem gibt es noch ein kleines Térchen, welches Eltern in der Bring- und
Abholphase nutzen. Von innen ist dieses mit einem Knauf gesichert, so dass es fiir die
Kinder nicht zu 6ffnen ist. Sobald Kinder alleine auf dem AuRengelénde spielen, muss
das Térchen abgeschlossen werden. In der Abholzeit fiihrt eine Fachkraft Aufsicht im
Bereich der Térchen.

Institutionelles Schutzkonzept
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Leitfragen Notwendige MaBnahmen

Raumkonzept

Gibt es Situationen, in denen ein_e Mit-
arbeiter_in oder andere Kontaktpersonen
mit Kindern Giberwiegend allein in einem
Raum sind?

Wie sind die Absprachen geregelt? (z. B.
Zutritt ist jederzeit moglich)

In der taglichen Arbeit kommt es immer wieder zu Situationen, in denen eine Fachkraft
allein mit einer Kleingruppe in den Differenzierungsrdumen arbeitet.

Auch in Krankheitsféallen kann es vorkommen, dass eine Fachkraft vortibergehend eine
Gruppe alleine betreut. In diesem Fall kann sich die Fachkraft jederzeit in einer anderen
Gruppe Hilfe holen. Die verschiedenen Dienste, wie zum Beispiel Wickeln oder Ruhen
werden in der Regel von einer Fachkraft ibernommen. Die Fachkraft meldet sich immer
in der Gruppe ab. Die anfallenden Dienste werden im Kleingruppenteam besprochen
und aufgeteilt. Auch die Friihférderung oder Sprachtherapeuten_innen nutzen mit den
Kindern den Nebenraum der Gruppen oder den Differenzierungsraum der
Vorschulkinder. Der Zutritt ist fir uns Fachkréfte jederzeit méglich. Sollten die Kinder
sich in der Therapie zunachst unsicher fuhlen, besteht immer die Méglichkeit, dass eine
Fachkraft die Kinder zur Therapiestunde begleitet.

Gibt es Situationen, in welchen die Kin-
der iiberwiegend allein sind? Sind hierzu
klare Absprachen vereinbart?

Unsere Gruppenraume sind in der Regel mit mindestens zwei Fachkréaften besetzt, so
dass den Kindern immer ein_e Ansprechpartner_in zur Verfligung steht.

Es kann allerdings durch Urlaubs- und Krankheitsvertretung vorkommen, dass die
Gruppe kurzzeitig nur von einer Fachkraft betreut wird.

Im Freispiel kommt es immer wieder zu Situationen, in denen Kindern
altersentsprechend mehr Verantwortung tibergeben wird. Sie dirfen alleine in der
Turnhalle, im Ballebad oder auf dem Auf3engelande spielen. Die padagogischen
Fachkrafte besprechen gemeinsam mit den Kindern, inwieweit sie ihnen ein
eigenstandiges Spielen in den Spielbereichen auRerhalb der Gruppe zutrauen und
mussen sich darauf verlassen kénnen, dass die Kinder sich an Regeln und Absprachen
halten. Die Kinder wissen, dass sie sich jederzeit bei den padagogischen Fachkréaften
Hilfe holen kdnnen.

Sind die Tiren in der Einrichtung liber-
wiegend geschlossen oder eher offen?

Die Haustir wird jeden Morgen ab 9.00 Uhr verschlossen.

Die Gruppentiren und die Turen zum Nebenraum stehen immer offen.

Diese werden nur verschlossen, wenn der Morgenkreis durchgefiihrt wird oder eine
Kleingruppenarbeit geplant ist.

Die Notfalltiiren sind immer geoffnet, werden aber sobald sich Kinder im Flur aufhalten
Uber ein Panikschloss gesichert.

Besucher_innen der Einrichtung kénnen sich uber Klingeln an den Eingéngen
bemerkbar machen. Die Turen werden auschlie3lich durch unser péddagogisches
Personal oder die Hauswirtschaftskrafte gedffnet.
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Leitfragen Notwendige MaBnahmen

Sonstiges

Nein, da wir entsprechende praventive Malinahmen umsetzen. Unser Ziel ist es, bereits
im Vorfeld Grenziiberschreitungen zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Im
padagogischen Alltag stehen die Bediirfnisse der Kinder im Vordergrund und bilden
den Ansatz fur unser padagogisches Handeln.

Auch die Eltern werden uber alle wichtigen padagogischen Entscheidungen informiert
und in die praventive Arbeit miteinbezogen.

Gibt es in der Einrichtung Situationen, die
besondere Gelegenheit zu Grenziiber-
schreitungen bieten (Mittagsbetreuung,
Schlafdienst, Wickelsituation, ...)?

Wie sind die Absprachen geregelt?

Im Rahmen des Qualititsmanagments setzen wir uns regelmafig mit den
verschiedenen padagogischen Themen auseinander. Hierdurch kénnen
Grenzilberschreitungen bereits wirksam vermieden werden. Zum Beispiel in der
Mittags- und Ruhsituation haben wir einige der bestehenden Regeln tiberarbeitet und
auf die Bedurfnisse der Kinder abgestimmt.

Gibt es bereits MaBnahmen, durch die
Grenziiberschreitungen maglicherweise
vermieden werden? Reichen diese aus?
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Alle Mitarbeiter_innen der Kath. Kita GmbHs des Erzbis-
tums Paderborn sowie alle ehrenamtlich und nebenbe-
ruflich Tatigen sind sich der hohen Verantwortung ge-
geniiber den ihnen anvertrauten Kindern bewusst. Sie
setzen sich mit dem Thema , Schutz von Kindern“ offensiv
auseinander. Zudem sehen sie die praventive Arbeit als
Ausdruck einer Grundhaltung, die die Selbstbestimmung
und die Einmaligkeit der Kinder achtet, sie respektiert
und ihnen mit Wertschidtzung begegnet.

Auf der Grundlage unseres christlichen Menschenbildes
entwickeln wir eine Kultur der Achtsamkeit, der Trans-
parenz unseres Handelns und der offenen Kommunika-
tion. Das Wohl der Kinder sowie der Schutz vor jeglicher
Form von Gewalt und grenzverletzendem Verhalten ha-
ben oberste Prioritdt. Der reflektierte Umgang mit unse-
ren Schutzbefohlenen und eine zeitnahe und angemes-
sene Thematisierung von Grenzverletzungen sind fir
uns selbstverstdandliche Verpflichtung. Wir ibernehmen
Verantwortung fiir den Schutz der Mddchen und Jungen
vor sexueller Gewalt und haben dies in unserer padago-
gischen Konzeption festgeschrieben.

Die nachfolgenden Verhaltensregeln stehen im Bezug zu
dieser Grundhaltung. Sie tragen zum eigenverantwortli-
chen Handeln bei, geben eine gemeinsame Orientierung,
um fiir das Wohl und die Selbstbestimmung der Kinder
einzutreten. Dieser Verhaltenskodex ist Voraussetzung
fir die Arbeit mit den Kindern in unseren Kindertages-
einrichtungen und somit maf3gebend und verbindlich fiir
alle haupt- und ehrenamtlich tatigen Mitarbeiter innen.

Die Grenzen der Ndahe und nétigen Distanz zu den Kin-
dern sind mir bekannt. Ich weifs um die besondere Ver-
antwortung in der Beziehungsgestaltung, gehe achtsam
damit um und Uberschreite die vereinbarten Grenzen
nicht. Ich wahre das Recht der Kinder auf Integritat, Pri-
vat-und Intimsphére. Zudem respektiere ich ihre persén-
lichen Grenzen und halte auch dann die notwendige Di-
stanz, wenn entsprechende Impulse vom Kind ausgehen.
In der Gestaltung der Beziehung achte ich sorgsam dar-
auf, dass diese dem Auftrag der Kindertageseinrichtung
entspricht; exklusive Beziehungen zu einzelnen Kindern

und Mitarbeiter_innen schlief3e ich im Rahmen meiner
beruflichen Tatigkeit aus. In begriindeten Ausnahmesi-
tuationen (Nachbarschaft, Verwandtschaft etc.) klare ich
die Situation mit der Leitung und sorge fiir Transparenz.

Mir ist bewusst, dass durch Sprache und Wortwahl Men-
schen zutiefst verletzt und gedemiitigt werden kénnen.
Ich achte darauf, dass jede Form persénlicher Interaktion
und Kommunikation durch Wertschédtzung und Respekt
gepragt ist. Sobald ich Grenzverletzungen wahrnehme,
beziehe ich dazu aktiv Stellung. Ich vermeide grundsatz-
lich jeglichen Gebrauch sexualisierter Sprache und dul-
de diese auch nicht bei anderen.

Der Umgang mit digitalen Medien ist in der heutigen
Zeit alltdgliches Handeln. Bei der Auswahl von Biichern,
Spielen, Fotos und sonstigen Materialien achte ich sorg-
sam darauf, dass diese padagogisch sinnvoll und alters-
angemessen sind. Zudem beachte ich grundsétzlich die
Personlichkeitsrechte der Kinder sowie das Einverstand-
nis der Erziehungsberechtigten. Die Vorschriften des
Datenschutzes sind mir bekannt. Ich achte darauf, dass
niemand gegen seinen Willen gefilmt oder fotografiert
wird. Bei Bild- oder Videoaufnahmen einzelner Besu-
cher wird der Umgang damit thematisiert. Aufnahmen,
die in irgendeiner Form diskriminierend sein kdnnten,
werden sofort unterbunden. Ich achte darauf, dass keine
dienstlichen Angelegenheiten in sozialen Netzwerken
verdffentlicht werden.

Padagogische Arbeit ist Beziehungsarbeit und durch
die direkte Ndhe zum Kind geprigt: Kérperliche Beriih-
rungen gehoren dazu und kénnen nicht ausgeschlos-
sen werden. Ich respektiere den Willen des Kindes und
gehe achtsam mit der jeweiligen Situation um. Mir ist
bewusst, dass nicht alle Kinder iiber Sprache ihre Gren-
zen aufzeigen kdnnen. Durch sensibles Nachfragen und
achtsame Beobachtung klare ich die Situation: Ich ver-
gewissere mich, ob das Kind die Beriithrung in der jewei-
ligen Situation mochte.

Institutionelles Schutzkonzept



Beachtung der Intimsphare

Der Schutz der Intimsphare ist ein hohes Gut, das unein-
geschrankt zu wahren ist. Ich achte und akzeptiere die
individuellen Grenzempfindungen der Kinder und neh-
me diese ernst. Mir ist bewusst, dass der Toilettengang
mit Kindern und die Wickelsituation eine besondere
Herausforderung darstellen. Situationen, in denen Kor-
perkontakt und pflegerische Hilfestellungen nétig sind,
arrangiere ich so, dass weder falscher Verdacht noch fal-
sche Anschuldigungen moglich sind.

Zuldssigkeit von Geschenken

Mir ist bewusst, dass Geschenke und Bevorzugungen
keine padagogischen Mafinahmen sind, um Kinder zu
selbstbewussten, freien Menschen zu erziehen. Vielmehr
fordern sie emotionale Abhdngigkeiten. Mir ist bekannt,
dass es untersagt ist, einzelne Kinder personlich zu be-
schenken. Hingegen sind Geschenke durch die Kita zu
besonderen Anlidssen (Geburtstagen, Namenstagen etc.)
erlaubt. Der Umgang mit Geschenken wird immer trans-
parent gemacht und reflektiert.

DisziplinarmaBnahmen (erzieherische MaBnahmen)

Das Recht der Kinder aufkorperliche Unversehrtheit und
Wiirde wird uneingeschrankt geachtet.

Erzieherische Mafinahmen gestalte ich frei von jeder
Form willkiirlicher Gewalt, die persdnlichen Grenzen der
Kinder werden nicht iiberschritten. Ich achte darauf, dass
die Interventionen im direkten Bezug zum Verhalten ste-
hen, altersangemessen und fiir das Kind plausibel sind.

Institutionelles Schutzkonzept

Wenn aus guten Griinden von einer Regel abgewichen
wird, ist dies immer transparent zu machen.

Wir werden uns gegenseitig auf Situationen ansprechen,
die mit diesem Verhaltenskodex nicht in Einklang ste-
hen, um ein offenes Klima zu schaffen und zu erhalten.
Im Zweifelsfall wenden wir uns immer an die/den Vor-
gesetzten.

Das ,Institutionelle Schutzkonzept“ ist mir bekannt.
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Ein-
haltung dieses Verhaltenskodex. Ich erkenne die beige-
figten Achtsamkeitsregeln der Kindertageseinrichtung

in der AN 2B als arbeitsrechtliche Grundlage an.

Datum

Unterschrift
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AN 2B Einrichtungsbezogene
Erganzung zum Verhaltenskodex

Die hauptamtlichen, sowie alle ehrenamtlich und ne-
benberuflich tdtigen Mitarbeiter innen der Kinderta-
geseinrichtung

verstdandigen sich ergdnzend zum Verhaltenskodex auf
folgende Achtsamkeitsregeln:

10.

11.

12.

(Bitte ergdnzen)
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AN 3
Leitfaden Verhaltenskodex

Bereich

Grundaussagen

‘ Magliche Verhaltensregeln konnen sein:

Gestaltung von Nahe
und Distanz

Die padagogische, erzieherische und pflegerische
Arbeit mit Kindern setzt ein angemessenes Verhalt-
nis von Ndhe und Distanz voraus. Die Beziehungs-
gestaltung muss dem Auftrag von Kindertages-
einrichtungen entsprechen und stimmig sein. Dies
schlieBt exklusive Beziehungen zu einzelnen Kindern
aus, insbesondere dann, wenn dadurch emotionale
Abhangigkeiten entstehen oder entstehen kénnen

M Einzelgespriche, Ubungseinheiten, Einzelférde-
rung usw. finden nur in den dafiir vorgesehenen
Raumlichkeiten statt: Diese miissen jederzeit von
aufen zugédnglich sein.

M Spiele, Methoden, Ubungen, Aktionen werden so
gestaltet, dass den Kindern keine Angst gemacht
wird und keine Grenzen liberschritten werden.

M Es findet ein regelméfiger Austausch zur Sensibi-
lisierung von Nahe und Distanz in Teamsitzungen
statt. Grenzverletzungen werden frithzeitig ange-
sprochen und aufgearbeitet.

M Kinder werden bestdrkt, sich gegen tibermiafige
Ndhe von anderen Menschen zu wehren.

M Kinder werden durch einen behutsamen Umgang
mit Ndhe und Distanz gestédrkt. Ihre Grenzen wer-
den geachtet.

Sprache und Wortwahl

Durch Sprache und Wortwahl kénnen Menschen zu-
tiefst verletzt und gedemiitigt werden. Es ist darauf
zu achten, dass jede Form personlicher Interaktion
und Kommunikation durch Wertschatzung gepragt
ist. Zudem sollte der Umgang den Bediirfnissen
entsprechen und dem Alter des Kindes angemessen
sein.

M Kinder werden mit ihrem Vornamen angesprochen
—und nicht mit Kose- oder Spitznamen.

M In keiner Form von Interaktion und Kommunika-
tion wird sexualisierte Sprache verwendet. Ebenso
werden keine abfilligen Bemerkungen oder Blof3-
stellungen geduldet.

M Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist einzu-
schreiten und Position zu beziehen.

28
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Bereich

Umgang bei Nutzung
von Medien und sozi-
alen Netzwerken, Film
und Foto

Grundaussagen

Der Umgang mit digitalen Medien ist in der heutigen
Zeit alltagliches Handeln. Die Auswahl von Filmen,
Fotos, Spielen und sonstigen Materialien ist padago-
gisch sinnvoll und altersentsprechend zu treffen.
Jegliches Fotografieren setzt grundsatzlich das
Einverstandnis der Erziehungsberechtigten voraus,
in besonderer Weise gilt das fiir die Veréffentlichung
von Fotos. Das allgemeine Personlichkeitsrecht
—insbesondere das Recht am eigenen Bild —ist zu
beachten.

Magliche Verhaltensregeln konnen sein:

B Vermeidung von Nutzung privater Medien (Ka-
mera, Handy ...)

M Einhaltung der Datenschutzrichtlinien

M Beteiligung derKinder — was mochten sie zulassen?

Angemessenheit von

Korperliche Berlihrungen sind in der Arbeit mit

M Unerwiinschte Berithrungen, koérperliche Anna-

Koérperkontakt Kindern aus padagogischen und pflegerischen herung, insbesondere in Verbindung mit dem
Griinden notwendig und nicht zu vermeiden. Aller- Versprechen einer Belohnung oder Androhung
dings miissen sie altersgerecht und dem jeweiligen von Strafe, sind nicht erlaubt.

Kontext angemessen sein. Voraussetzung dafiir ist M Korperkontakt ist nur zum Zweck einer Versorgung
die Zustimmung des Kindes. Stete Achtsamkeit und (Pflege, Erste Hilfe, Trost etc.) erlaubt.
Zuriickhaltung sind geboten.
Beachtung von Der Schutz der Intimsphare ist ein hohes Gut, das M Die Intimsphére, das Schamgefiihl und die in-
Intimsphére uneingeschrankt zu wahren ist. Besonders der dividuellen Grenzempfindungen der uns anver-

Toilettengang mit Kindern und die Wickelsituation
in Kitas stellen eine Herausforderung dar. Es braucht
klare Verhaltensregeln, um die individuelle In-
timsphare der Kinder zu achten und zu schiitzen.

trauten Kinder werden uneingeschrdnkt geachtet.

M Die Begleitung kleiner Kinder zur Toilette darf nur
im Sinne einer pflegerischen Mafinahme erfol-
gen. Es ist zu respektieren, wenn ein Kind den
Waschraum allein nutzen méchte.

Institutionelles Schutzkonzept
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Bereich

Grundaussagen

Zulassigkeit
von Geschenken

Geschenke und Bevorzugungen ersetzen keine ernst
gemeinte und padagogisch sinnvolle Zuwendung. Sie
gehoren nicht zu den padagogischen MaRnahmen,
die dazu dienen, Kinder zu selbstbewussten, freien
Menschen zu erziehen. Vielmehr kdnnen Geschenke
Abhédngigkeiten fordern: insbesondere wenn sie
lediglich ausgewahlten Kindern zuteilwerden. Daher
gehort es zu den Aufgaben der Verantwortlichen,
den Umgang mit Geschenken reflektiert und trans-
parent zu handhaben.

Magliche Verhaltensregeln konnen sein:

M Finanzielle Zuwendungen, Belohnungen und
Geschenke an einzelne Kinder, die in keinem Zu-
sammenhang mit der Aufgabe der Bezugsperson
stehen, sind nicht zuléssig.

Disziplinarische/Erzie-
herische MaBnahmen

Bei der Gestaltung der padagogischen Arbeit ist
jegliche Form von Gewalt, Notigung, Drohung oder
Freiheitsentzug zu unterlassen. Erzieherische MaR-
nahmen miissen so gestaltet sein, dass die personli-
chen Grenzen der Kinder nicht tiberschritten werden.
Das padagogische Verhalten ist grundsatzlich durch
eine wertschatzende Haltung gegeniiber dem Kind

gepragt.

M Das Recht der Kinder auf koérperliche Unversehrt-
heit wird geachtet.

M Die padagogischen Beziehungen sind frei von je-
der Form von Gewalt.

M Das padagogische Handeln wird transparent ge-
staltet. Gleiches gilt fiir getroffene Entscheidungen.

M Es wird keine Form der Gewalt - sei sie physischer,
psychischer oder sexualisierter Art — ausgetibt.

Quellen:

Préivention im Erzbistum Paderborn, Augen auf, hinsehen und schiitzen

Prdvention im Erzbistum Paderborn, Institutionelle Schutzkonzepte, Aspekte zur Entwicklung
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AN 4

UN-Kinderrechte

Im Originaltext braucht es dazu 54 Artikel in sehr kom-
plizierter und sicher nicht kindgerechter Sprache. Die
UNICEF, die Kinderrechtsorganisation der UNO, fasst den
20 Seiten langen Text in zehn Grundrechten zusammen
(die Nummerierung entspricht nicht jener der Artikel!):

oV A W N

9.

. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Dis-

kriminierung unabhangig von Religion, Herkunft und
Geschlecht

. das Recht auf einen Namen und eine Staatszugeharigkeit
. das Recht auf Gesundheit

. das Recht auf Bildung und Ausbildung

. das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung

. das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehort

zu werden und sich zu versammeln

. das Recht auf eine Privatsphare und eine gewaltfreie Er-

ziehungim Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens

. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notla-

gen und auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlassigung,
Ausnutzung und Verfolgung

das Recht auf eine Familie, elterliche Fiirsorge und ein
sicheres Zuhause

10. das Recht auf Betreuung bei Behinderung

In der Praxis heif3t das, Kinder haben das Recht, in einer
sicheren Umgebung ohne Diskriminierung zu leben. Sie
haben das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser, Nahrung,
medizinischer Versorgung, Ausbildung und auf Mitspra-
che bei Entscheidungen, die ihr Wohlergehen betreffen.

Institutionelles Schutzkonzept
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AN 5 Intervention
und Handlungsschritte

Was ist zu tun bei der Vermutung, ein Kind oder ein_e
Jugendliche_r ist Opfer sexualisierter Gewalt?

WAHRNEHMEN UND DOKUMENTIEREN!

M Eigene Wahrnehmung ernst nehmen! Keine tiber-
stlirzten Aktionen!

M Keine direkte Konfrontation mit dem vermutlichen
Tater oder der vermutlichen Taterin!

M Verhalten des betroffenen jungen Menschen beobach-
ten! Keine eigenen Ermittlungen anstellen!

M Zeitnah Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen!
Ruhe bewahren! Keine eigenen Befragungen.

BESONNEN HANDELN!

M Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens bespre-
chen, ob die Wahrnehmungen geteilt werden, und un-
gute Geflhle zur Sprache bringen.

M Eigene Grenzen und Méglichkeiten erkennen und ak-
zeptieren. Sich selbst Hilfe holen. Kontaktaufnahme
und Absprache zum weiteren Vorgehen zum Wohle
des jungen Menschen mit der Ansprechperson (Pra-
ventionsfachkraft) des Rechtstrégers, die tiber Bera-
tungsstellen und Beschwerdewege informieren kann.

BEI EINER BEGRUNDETEN VERMUTUNG GGF. WEITERE
FACHBERATUNG HINZUZIEHEN! SIE SCHATZT DAS GEFAHR-
DUNGSRISIKO EIN UND/ODER BERAT BEI WEITEREN HAND-
LUNGSSCHRITTEN.

Insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB VIl
bzw. anonyme Beratung im Jugendamt

Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH

Institution:
Astrid Exner
Name:
0291 9916 8171
Telefon:
a.exner@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:
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und/oder Fachberatungsstellen

Institution:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Institution:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Institution:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Jugendamt - Aligemeiner Sozialer Dienst ASD Medebach-Hallenberg

Claudius Hubertus Schitte

02982/3018

Hubertus.Schuette@hochsauerlandkreis.de

Mobil:

Jugendamt Kinderschutzfachkraft

Anna Geck

0291/98-2820

Mobil:

Anna.Geck@hochsauerlandkreis.de

Jugenamt Kinderschutzfachkraft

Mirjam Schluter

0291/94-2821

Mirjam.Schlueter@hochsauerlandkrei.de

Mobil:

Institutionelles Schutzkonzept
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WEITERLEITEN! Zustandige Person der Leitungsebene (Vorgesetzte, Leitung, Vorstand, Rechtstréager)

Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH

Institution:
Jan Briickner
Name:
0291/9916-8123
Telefon: Mobil:
j-brueckner@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:
Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
Institution:
Brigitte Weimer
Name:
0291 9916 8152
Telefon: Mobil:
b.weimer@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:

UND/ODER Beauftragter fiir Fille des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Paderborn

Institution: Erzbistum Paderborn

Name: Dr. Franz Kalde
Telefon: 05251 125-1344
E-Mail: missbrauchsbeauftragter@erzbistum-paderborn.de

M Begriindete Vermutungen gegen eine_n kirchliche n Mitarbeiter in oder eine_n ehrenamtlich Tatige n.
Mitteilungspflicht nach den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz beachten.

M Begriindete Vermutung gegen eine_n haupt- oder ehrenamtliche_n Mitarbeiter_in umgehend dem Miss-
brauchsbeauftragten des Erzbistums Paderborn mitteilen.

H Information an die zustédndige Person auf Leitungsebene:
Verantwortlichkeiten klaren: Einleitung von Schutzmafinahmen, Mitteilung an das oértliche Jugendamt
und/oder die Strafverfolgungsbehorden etc.

Institutionelles Schutzkonzept



UBERGEBEN! Einschaltung des Jugendamtes und der Strafverfolgungsbehérden nach entsprechender Beratung.

Jugendamt - Sozialer Dienst

Institution:
Claudius Hubertus Schitte
Name:
02982/30-18
Telefon: Mobil:
Hubertus.Schuette@hochsaueerlandkreis.de
E-Mail:
Jugendamt - Jugendhilfe
Institution:
Ingrid Asmus
Name:
0291/945959
Telefon: Mobil:
Ingrid. Asmus@hochsauerlandkreis.de
E-Mail:

Was ist zu tun, wenn ein Kind, ein_e Jugendliche_r von
sexualisierter Gewalt, Misshandlungen oder Vernachlas-
sigung berichtet?

WAHRNEHMEN UND DOKUMENTIEREN!

M Zuhoren, Glauben schenken und Ruhe bewahren!

M Gesprach(e), Fakten und Situation(en) dokumentieren!

H Den jungen Menschen ermutigen, sich anzuvertrauen!

M Keine Uberstiirzten Aktionen!

B Auch Berichte iiber kleinere Grenzverletzungen ernst
nehmen! Gerade Kinder erzdhlen zunichst nur einen
Teil dessen, was ihnen widerfahren ist.

M Keine ,Warum“-Fragen verwenden! Sie 16sen leicht
Schuldgefiihle aus. Besser sind ,, Als ob“-Formulierun-
gen: ,Du wirkst auf mich, als ob ..

M Grenzen, Widerstinde und zwiespaltige Gefiihle des
jungen Menschen respektieren!

M Keine logischen Erklarungen einfordern!

M Zweifelsfrei Partei fiir den jungen Menschen ergreifen!

,Du tragst keine Schuld an dem, was vorgefallen ist.”

Institutionelles Schutzkonzept

M Keinen Druck ausiiben, auch keinen Loésungsdruck!

M Versichern, dass das Gesprach vertraulich behandelt
wird und nichts ohne Absprache unternommen wird!
,Ich entscheide nicht tiber deinen Kopf hinweg.”

MW Aber auch erkléren: , Ich werde mir Rat und Hilfe holen.”

M Keine Versprechen oder Zusagen abgeben, die nicht
eingehalten werden!

M Keine Angebote machen, die nicht erfiillbar sind!

Ml Keine Informationen an den potenziellen Téter oder
die potenzielle Taterin!

Ml Keine Entscheidungen und weitere Schritte ohne al-
tersgemédfle Einbeziehung des jungen Menschen!

Eigene Grenzen und Mdglichkeiten erkennen und akzep-
tieren. Sich selbst Hilfe holen! Kontaktaufnahme zur Pra-
ventionsfachkraft des Rechtstrigers, die iiber Beratungs-
stellen und Beschwerdewege informieren kann.
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WEITERLEITEN!
Begriindete Vermutungen gegen eine/n kirchliche/n Mitarbeiter/in oder eine/n ehrenamtlich Tatige/n:
Zustandige Person auf Leitungsebene (Vorgesetzte, Leitung, Vorstand, Rechtstrager

Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH

Institution:
Jan Brickner
Name:
0291/ 9916-8123
Telefon: Mobil:
j.brueckner@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:
Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
Institution:
Brigitte Weimer
Name:
0291 9916 8152
Telefon: Mobil:
b.weimer@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:

UND/ODER Beauftragter fiir Félle des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Paderborn

Institution: Erzbistum Paderborn

Name: Dr. Franz Kalde
Telefon: 05251 125-1344
E-Mail: missbrauchsbeauftragter@erzbistum-paderborn.de

BEI EINER BEGRUNDETEN VERMUTUNG GGF. WEITERE FACH-
BERATUNG HINZUZIEHEN! SIE SCHATZT DAS GEFAHRDUNGS-
RISIKO EIN UND/ODER BERAT BEI WEITEREN HANDLUNGS-
SCHRITTEN. KLARUNG DER WEITEREN VERFAHRENSWEGE.
BEACHTUNG DES OPFERSCHUTZES SOWIE DER FURSORGE-
PFLICHT GEGENUBER MITARBEITENDEN.

Institutionelles Schutzkonzept



Was ist zu tun bei verbalen oder korperlich-sexuellen

Grenzverletzungen zwischen Teilnehmer_innen?

M Aktiv werden und gleichzeitig Ruhe bewahren!
,Dazwischengehen“ und Grenzverletzungen unter-
binden! Grenzverletzungen und Ubergriff deutlich
benennen und stoppen.

M Situation kldren!

B Offensiv Stellung beziehen gegen diskriminierendes,
gewalttdtiges und sexistisches Verhalten!

M Vorfall im verantwortlichen Team ansprechen!
Abwigen, ob Aufarbeitung in der ganzen Gruppe oder
einer Teilgruppe sinnvoll ist. Konsequenzen fiir die Ur-
heber_innen beraten. Ggf. externe Beratung (z. B.nach
§ 8a und § 8b SGB VIII) hinzuziehen.

Kath. Familienzentrum Hallenberg

Institution:
Frau Schauerte

Name:
02984/8510

Telefon: Mobil:
maria-koenigin@kath-kitas-hsk.de

E-Mail:

M Trager informieren ... weitere Verfahrenswege beraten!

Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH

Institution:
Jan Brickner

Name:
0291/9916-8123

Telefon: Mobil:
j-brueckner@kath-kitas-hsk.de

E-Mail:

Institutionelles Schutzkonzept
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MW Information der betroffenen Eltern/Erziehungsbe-
rechtigten ... bei schwerwiegenden Grenzverletzun-
gen! Eventuell zur Vorbereitung Kontakt zu einer
Fachberatungsstelle aufnehmen.

Jugendamt - Sozialer Dienst

Institution:
Claudius Hubertus Schiitte

Name:
02982/30-18

Telefon: Mobil:
Hubertus.Schuette@hochsauerlandkreis.de

E-Mail:

H Weiterarbeit mit der Gruppe bzw. mit den Teilneh-
mer _innen!
Grundsétzliche Umgangsregeln tiberpriifen und
(weiter)entwickeln!

M Praventionsarbeit verstdarken

Welche Informationen bendtigen die unterschiedlichen
Institutionen oder Ansprechpartner?

Dieses ist abhdngig von der jeweiligen Situation. Unter
Einhaltung des Datenschutzes ist zu differenzieren, ob
es sich um eine anonyme Beratung zur Einschiatzung der
Situation und zur Abstimmung des weiteren Vorgehens
handelt oder um die Anzeige eines Vorfalls.

Folgende Informationen kdnnen Vorgesetzte oder Trager
anderer Institutionen benétigen:

M Was wurde wann durch wen beobachtet/berichtet?
B Wie ist der aktuelle Sachstand?
B Was wurde schon veranlasst?

Institutionelles Schutzkonzept
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AN 6
Beschwerdewege

Beschwerdemdglichkeiten fiir Eltern und externe Personen
In den gem. GmbHs steht fir Eltern/Externe generell
das Beschwerdemanagementverfahren zur Verfiigung.
Im Bereich der Pravention muss im Vorfeld erarbeitet sein,
was eine Beschwerde ist —und welche Anhaltspunkte es
fiir eine Beschwerde gibt.

Diese missen in den Schutzkonzepten der jeweiligen
Einrichtung verankert sein.

Kath. Familienzentrum Hallenberg

Institution:
Frau Schauerte
Name:
02984/8510
Telefon: Mobil:
maria-koenigin@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:
Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
Institution:
Jan Brickner
Name:
0291/9916-8123
Telefon: Mobil:
j.brueckner@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:
Jugendamt
Institution:
Name:
Telefon: Mobil:
E-Mail:

Institutionelles Schutzkonzept



Beschwerdemadglichkeiten fiir Mitarbeiter_innen
Entsprechend dem Kommunikationskonzept gibt es fiir Mitarbeiter_innen folgende Anlaufstellen:

Kath. Familienzentrum Hallenberg

Institution:
Frau Schauerte
Name:
02984/8510
Telefon: Mobil:
maria-koenigin@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:
Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
Institution:
Jan Briickner
Name:
0291/9916-8123
Telefon: Mobil:
j-brueckner@kath-kitas-hsk.de
E-Mail:
Institution:
Name:
Telefon: Mobil:
E-Mail:

Institutionelles Schutzkonzept
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Externe Beratungsstellen und Kooperationspartner
Nachfolgende Beratungsstellen und Kooperationspartner stehen als Ansprechpartner zur Verfiigung:

Erzbischofliches Generalvikariat

Institution:
Vanessa Meier-Henrich
Name:
05251 125 1213
Telefon: Mobil:
vanessa.meier-henrich@erzbistum-paderborn.de
E-Mail:
Erzbischofliches Generalvikariat
Institution:
Dr. Franz Kalde
Name:
05251 125 1344
Telefon: Mobil:
missbrauchsbeauftragter@erzbistum-paderborn.de
E-Mail:
Institution:
Name:
Telefon: Mobil:
E-Mail:

Institutionelles Schutzkonzept



Notizen

Institutionelles Schutzkonzept
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	An welche Zielgruppen richten sich unsere Angebote Gibt es besondere Be lastungsfaktoren im Sozialraum Gibt es vermehrt besondere Belastungsfaktoren im familiären Kontext der Kinder: Unsere Angebote richten sich an Kinder und deren Familien im Alter von ein bis sechs Jahren. Im Sozialraum der Stadt Hallenberg ist eine erhöhte Fluktuation zu beobachten, wodurch sich die Eltern und Kinder auf veränderte Lebenssituationen einstellen müssen. Besonders durch die aktuelle Corona Situation waren die Familien viellfältigen Belastungen und Herausforderungen ausgesetzt.

Die Arbeit mit den Kindern und ihren Familien setzt eine intensive Beobachtung und Dokumentation voraus. Für die Zusammenarbeit mit den Familien ist der Aufbau eines respekt- und vertrauensvollen Miteinanders von großer Bedeutung.

Sie sollen spüren, dass Ihnen jederzeit ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Ängste zur Verfügung steht. Auch die Kinder werden sensibel auf die neuen Situationen vorbereitet.

Ihre Sorgen und Ängste werden wahrgenommen und durch die entsprechenden pädagogischen Maßnahmen wird die Situation für die Kinder erleichert.
	Gibt es über die Mitarbeiterinnen der Einrichtung hinaus andere Kontaktperso nen und wie ist dieser Kontakt geregelt Ehrenamtlich Tätige Netzwerkpartner Therapeutinnen  Wie ist die Kommunikation geregelt: Die Kinder unserer Einrichtung treten im Rahmen unserer Bildungsarbeit mit anderen Personen, wie z.B. Pastor, Frühfördferung etc., in Kontakt. Es existieren gute Absprachen mit den verschiedenen Kooperationspartnern_innen, um eventuelle Gefahrensituationen direkt aus dem Weg zu schaffen.

Die Kinder werden in die Planung der Aktionen einbezogen und von unseren pädagogischen Fachkräften unterstützt und begleitet. Die Teilnahme an den Projekten beruht auf der Freiwilligkeit der Kinder. Sollten die Kinder sich bei einem Projekt nicht wohlfühlen, können die Kinder die Teilnahme jederzeit beenden.

Alle in einer katholischen Einrichtung tätigen Mitarbeiter_innen müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Die ehrenamtlich Tätigen im Dienst der Kirche werden durch das Erzbistum Paderborn geschult.
	Sind die Führungsleitlinien allen Mitar beiterinnen bekannt Werden die sich daraus ergebenden Anforderungen offen kommuniziert und eingehalten: Die Führungsleitlinien sind laut Stellungsbeschreibung festgelegt. Diese sind für alle im Qualitätshandbuch einsehbar. Alle Mitarbeiter_innen werden über das Qualitätshand-

buch und dessen Einsatz informiert.

Alle Mitarbeiter_ innen werden in ihren Aufgabenbereich eingeführt und unterwiesen. Bei Bedarf können jederzeit Fragen gestellt werden.

In unseren regelmäßigen Teamsitzungen werden neue Anforderungen kommuniziert, Ziele festgelegt und reflektiert, so dass wir uns stetig weiterentwickeln können.
	Wie ist der Führungsstil Gibt es einen verantwortlichen Umgang mit Macht und Einfluss: Der Führungsstil in unserer Einrichtung ist demokratisch und wertschätzend. Die Rollenverteilung ist klar definiert. Jede_r Mitarbeiter_in fühlt sich mitverantwortlich. Die 

Dienstanweisungen werden besprochen und gemeinsam verantwortlich umgesetzt.



Wir sind im ständigen Austausch miteinander, um auf eventuelle Probleme direkt reagieren zu können.



Außerdem sind wir uns der Verantwortung als Vorbild bewusst und pflegen mit allen Beteiligten sowohl Kollegen_innen, Eltern und Kindern als auch Vorgesetzen einen respektvollen Umgang.
	Sind die Aufgaben Kompetenzen und Rollen von Führungskräften definiert und ggf verbindlich delegiert: Jede_r Mitarbeiter_in kennt seinen/ ihren Aufgabenbereich. Es existieren klare Absprachen. Die Kompetenzbereiche werden in den Teamsitzungen festgelegt. Außerdem finden wöchentliche Kleingruppenteamsitzungen statt, um anstehende Aufgaben zu besprechen und zu verteilen. Für die Bereiche Hygiene und Sicherheit gibt es zusätzlich feste Ansprechpartner_innen. Es wird im Team festgelegt, welche_r Mitarbeiter_in diese Bereiche übernehmen und entsprechende Fortbildungen dazu durchführen möchte. Die Aufgabenbereiche aller Mitarbeiter_innen sind für neue Kollegen_innen und Eltern transparent an einer Mitarbeiterwand im Flur dargestellt.

Auch auf unserer Homepage können sich alle interessierten Eltern über die verschiedenen Aufgabenschwerpunkte der einzelnen Mitarbeiter_innen informieren. Alle personellen Veränderungen werden zeitnah sowohl in der Einrichtung als auch auf der Homepage aktualisiert.
	Sind die Entscheidungen und Hierarchien für alle transparent: Jede_r Mitarbeiter_in  wird sofort über neue Anweisungen informiert.

Es gibt ein tägliches "Blitzlicht" für alle Mitarbeiter_innen, um eine schnelle und reibungslose Informationsweitergabe zu garantieren.
	Gibt es parallel heimliche Hierarchien: Die klare Rollenverteilung und die Transparenz in unserer Arbeit lässt keine "heimlichen Hierarchien" aufkommen.
	Gibt es einen Umgang mit den Mitarbei terinnen der Fürsorge und Kontrolle gleichermaßen gewährleistet: In unserem Team fühlt sich Jede_r für den/die Andere_n mitverantwortlich.

Wir pflegen einen aufmerksamen und achtsamen Umgang miteinander.

Die regelmäßigen Mitarbeitergespräche geben uns die Möglichkeit, unsere Arbeit zu reflektieren und neue Ziele festzulegen. 

Auch können Problemsituationen jederzeit angesprochen werden.

Jede_r fühlt sich im Team wertgeschätzt und weiß, dass alle Meinungen gehört und akzeptiert werden.
	Wie ist die Kultur des Umgangs mit menschlichen Schwächen Fehlerkultur geregelt: Unser Team lebt von den verschiedenen Persönlichkeiten. Jede_r wird mit seinen/ ihren Stärken und Schwächen akzeptiert.

Die anfallenden Aufgaben werden nach Möglichkeit so verteilt, dass die Stärken aller Mitarbeiter_innen ergebnisorientiert genutzt werden.

Wir unterstützen und motivieren uns gegenseitig.
	Welche Schutzfaktoren gibt es bereits: Zum Schutz aller Mitarbeiter_innen werden bereits Maßnahmen wie

- Mitarbeitervertretung

- Gesundheitsförderung

- Regelmäßige Präventionsschulungen

- Wiedereingliederung nach Krankheit

- Fragebogen zur psychischen Belastung

- Mitarbeiterjahresgespräche

angeboten.



Die Wege zur Hilfe werden für alle Mitarbeiter_innen transparent gemacht.

Jede_r Mitarbeiter_in reflektiert sein/ ihr eigenes Arbeitsverhalten und tauscht sich über die eigenen Bedürfnisse offen aus.
	Sind die Kommunikationsstrukturen in nerhalb der Einrichtung zu allen Beteilig ten transparent und klar geregelt: Jeden Montag findet ein Gruppenteammeeting statt. Hier finden sich alle Gruppenleitungen zusammen. Es werden Termine und Aufgaben für die Woche geplant und verschriftlicht.

Jede Gruppenleitung gibt die Aufzeichnungen in ihre Gruppe weiter.

Außerdem gibt es jeden Morgen ein schriftliches "Blitzlicht". Hier wird nochmals an Termine und Absprachen erinnert, aber auch kurzfristige Änderungen werden bekannt gegeben.

Einmal monatlich findet eine Teamsitzung statt. Hier wird ein Protokoll geführt, das für alle zur Einsicht im Personalraum abgeheftet wird. 

Jede_r Mitarbeiter_in fühlt sich mitverantwortlich, sich über die Absprachen zu informieren, aber auch gegebenenfalls Ergänzungen hinzuzufügen.
	Ist die Kommunikation mit den Erzie hungsberechtigten klar geregelt und organisiert Sind die Wege allen Betei ligten bekannt z B Elternsprechtage Aufnahmegespräche Beschwerdema nagement: Die Eltern werden zu einem Aufnahmegespräch zu uns in den Kindergarten eingeladen. In diesem Gespräch werden Eltern bereits über die verschiedenen Abläufe in unserer Einrichtung informiert. Einmal jährlich findet die Elternvollversammlung statt. Hier wird ein neuer Elternrat gewählt. Der Elternrat wird über seine Funktion informiert, so dass dieser auch gegebenenfalls als Vermittler zwischen  Kindergarten und Eltern fungieren kann. Die Eltern werden jedes Jahr zu einem Entwicklungsgespräch in den Kindergarten eingeladen. Die Vereinbarungen werden protokolliert und den Eltern ausgehändigt. Außerdem finden täglich "Tür- und Angelgespräche" statt.

Die Eltern werden monatlich durch einen Elternbrief über alle wichtigen Termine informiert. Die Elternbriefe werden per Mail verschickt, so dass alle Eltern erreicht werden.
	Gibt es eine Vernetzung der Präventi onsarbeit innerhalb und außerhalb der Einrichtung  und sind die Wege und Ansprechpartnerinnen allen Beteiligten bekannt: Alle Mitarbeiter_innen sind dazu verpflichtet an regelmäßigen Präventionsfortbildungen teilzunehmen. 

Alle Ansprechpartner_innen für Familienbildung und Beratung sind für die Eltern ersichtlich im Flurbereich aufgeführt. Auch über die Elternbriefe werden die Eltern auf die jeweiligen Beratungsangebote aufmerksam gemacht. Außerdem bietet unsere Einrichtung den Kurs " Kess-Erziehen" für Eltern an, um sie in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken.
	Haben die pädagogischen Mitarbeiter innen Raum und Zeit um sich mit der Reflexion ihres Verhaltens auseinanderzusetzen Teamsitzungen Dienstgespräche kollegiale Beratung: In unserer Arbeit kommt es täglich zu Situationen, in denen wir unser Verhalten hinterfragen und reflektieren müssen.

Wir befinden uns im ständigen Austausch miteinander.

In manchen Situationen ist jedoch ein objektiver Impuls hilfreich.

In diesen Situationen können wir jederzeit das Gespräch mit unserer Leitung suchen.

Außerdem gibt es wöchentliche Kleingruppenteams, in denen die alltäglichen Anforderungen besprochen werden.

Durch den Dienstplan wird jedem/r Mitarbeiter_in nach Möglichkeit eine regelmäßige Vorbereitungszeit eingeräumt.

Die Meinungen aller Personen werden respektiert
	Entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhältnisse Sind hierzu Verhaltensregeln vereinbart: Unsere Arbeit setzt ein Vertrauensverhältnis sowohl der Kollegen_innen untereinander als auch zu den Eltern und Kindern voraus.

Wir müssen uns in jeder Situation aufeinander verlassen, aber auch mit dem uns entgegengebrachten Vertrauen der Eltern umgehen können.

Es ist uns wichtig, die Bedürfnisse und Sorgen der Kinder wahrzunehmen und diese in unserer Arbeit sachlich und objektiv zu berücksichtigen. Außerdem wollen wir ein professionelles Verhältnis zwischen Nähe und Distanz schaffen. Jede_r Mitarbeiter_in wird zu Beginn ihres/ seines Arbeitsverhältnisses über die bestehenden Vorgaben zur Schweigepflicht informiert. 

Private Probleme und Sorgen werden ernst genommen und vertrauensvoll behandelt.

Alles was in der Einrichtung besprochen wird, wird nicht nach außen weitergetragen.
	Gibt es für den Umgang mit Kindern ei nen Verhaltenskodex Wenn ja sind alle beteiligten Personengruppen darüber informiert In welcher Form wird dies kommuniziert: Unser Verhaltenskodex wurde in der Konzeption verschriftlicht. Die Konzeption wird regelmäßig überarbeitet und angepasst. Jede_r Mitarbeiter_in und auch jede_r Besucher_in des Familienzentrums hat Einsicht in unsere Konzeption. Außerdem möchten wir unsere Konzeption in Zukunft auch auf unserer Homepage vorstellen.



Wir übernehmen Verantwortung für das Wohl, der von uns zu betreuenden Kinder.

Der Schutz der Kinder vor jeglicher Gewalt hat oberste Priorität.

In den regelmäßigen Teamfortbildungen überprüfen wir unsere pädagogische Haltung zu folgenden Aspekten:

- Gestaltung von Nähe, Distanz und angemessenen Körperkontakt 

- Umgang mit Sprache und Wortwahl 

- Beachtung von Grenzen und Intimsphäre (siehe sexualpädogogisches Konzept) 
	Gibt es wirksame präventive Maßnah men bei bereits identifizierten Risiken Sind diese in Zusammenarbeit mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen entwickelt worden oder eher vorgegeben Wie werden diese an neue Mitarbeiterinnen weitergegeben: Im Falle einer Gefährdung gehen wir wie folgt vor:

1. Beobachtung notieren und dokumentieren.

2. Rücksprache mit der Leitung halten und sich gegebenenfalls die Beratung einer    erfahrenen Fachkraft (Kinderschutzfachkraft) einholen.

3. Fallbesprechung im Team und Festlegen der Maßnahmen (Elterngespräch, anonyme Fallberatung).

4. Schutzplan erarbeiten.

5. Schwerwiegende Verdachtsfälle werden an das zuständige Jugendamt gemeldet.

Diese Maßnahmen wurden im Team gemeinsam erarbeitet.

Durch die Dokumentation der jeweiligen Beobachtungen hat jede_r neue Mitarbeiter_in die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen.
	Hat die Einrichtung eine pädagogische Konzeption die alle inhaltlichen Anfor derungen erfüllt die im Rahmen der Be triebserlaubnis  45 SGB VIII aufgezeigt und als Mindeststandard formuliert sind: Unsere Konzeption erfüllt alle erforderlichen Standards.
	Gibt es Präventionsansätze die in der täglichen Arbeit festgelegt sind Kinder stark machen Fortbildung MA: Wir sehen die präventive Arbeit als Ausdruck einer Grundhaltung, welche die Selbstbestimmung und die Einmaligkeit der Kinder achtet, sie respektiert und ihnen mit Wertschätzung begegnet.

Unser Schutzauftrag beinhaltet weiterhin, dass wir die Signale von Kindeswohlgefährdung erkennen und mit den Familien und Kindern geeignete Schutzpläne erarbeiten.

Im pädagogischen Alltag greifen wir mit den Kindern immer wieder das Thema "Nein sagen", 

-eigene Grenzen formulieren und die Grenzen des Gegenübers achten und akzeptieren-, auf.

Für die Vorschulkinder findet einmal jährlich das Präventionsprojekt "Kinder stark machen" mit Herrn Millhoff statt.
	Gibt es ein sexualpädagogisches Konzept PrävO Haben sich alle Mitarbeiterinnen inten siv damit auseinandergesetzt: Ein sexualpädagogisches Konzept liegt vor.

Alle Mitarbeiterin_innen sind an der Ausarbeitung beteiligt gewesen.

In einer Online-Schulung haben sich alle Mitarbeiter_innen mit dem Thema auseinandergesetzt.
	Ist das Recht der Kinder auf Beteiligung im pädagogischen Konzept festgelegt und wird es von allen Beteiligten im Alltag umgesetzt Ist das für Beteiligte und Außenstehen de transparent sichtbar: In unserer Einrichtung verstehen wir Partizipation als ein Kinderrecht. Die Kinder werden in Entscheidungsprozesse, die das Gruppenleben betreffen, einbezogen.

Die Kinder lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern.

Ihre Interessen werden gehört und jede Meinung ist wichtig und zählt. Mitbestimmung braucht Rituale. Die Kinder müssen wissen, wo sie ihre Meinungen und Argumente einbringen können. Tägliche Sitzkreise geben ihnen Sicherheit und werden für Mitbestimmungsrechte genutzt. Die Kinder haben ein Mitspracherecht bei der Ausarbeitung verschiedener Themen im Jahreskreis. Im Freispiel werden die Kinder von uns dazu ermutigt Spielorte und Spielpartner_innen frei zu wählen. Die Eltern werden im Elternbrief über alle getroffenen Entscheidungen der Kinder in Kenntnis gesetzt.
	Haben sich die pädagogischen Mitarbei terinnen im Rahmen ihrer konzeptio nellen Arbeit mit dem Thema Nähe und Distanz auseinandergesetzt Gibt es Verhaltensregeln oder Grenzen: Die Grenzen der Nähe und nötigen Distanz sind allen Mitarbeitern_innen bekannt. Wir wissen, um die besondere Verantwortung in der Beziehungsgestaltung, gehen achtsam damit um und überschreiten die vereinbarten Grenzen nicht. Zudem respektieren wir die persönlichen Grenzen der Kinder und halten auch dann die notwendige Distanz, wenn entsprechende Impulse von den Kindern ausgehen.

Eine wichtige Regel bei uns ist zum Beispiel, dass die Kinder nur ihre Eltern zu Hause Küssen dürfen und keine anderen Kinder oder Erzieher_innen im Kindergarten.
	Wie sind die Räume gestaltet Welche Bereiche bieten wenig Einsicht: Die Gruppenräume sind in allen Gruppen strukturiert gestaltet und in verschiedene Spielbereiche eingeteilt. Diese bieten den Kindern zwar Rückzugsmöglichkeiten, sind aber für uns Mitarbeiter_innen gut einsehbar.

An jedem Gruppenraum ist ein Differenzierungsraum angeschlossen. Dieser Raum ist nicht sofort einsehbar, deswegen muss die Tür immer geöffnet bleiben und in regelmäßigen Abständen schaut eine Fachkraft nach den Kindern.

Vor jedem Gruppenraum befindet sich ein kleiner Flur. Dieser kann nach der Bringphase von den Kindern bespielt werden. Die Türen im Flurbereich werden mit einem Panikschloss geschlossen und können nur durch Erwachsene entriegelt werden. Im großen Flur befindet sich das Bällebad. Dieses darf immer von ein bis zwei Kindern aus den jeweiligen Gruppen benutzt werden, aber nicht mehr als fünf Kinder dürfen sich ohne Aufsicht darin aufhalten.
	Gibt es klare Absprachen zur Raumnut zung und zu den Regeln der Aufsichts pflicht: Der Turnraum steht allen Gruppen einmal wöchentlich zur Verfügung. Die Tage wurden im Vorfeld verbindlich festgelegt. Der Turnraum wird in der Regel von den Kindern nur in Begleitung einer Fachkraft genutzt. Ausnahmen dieser Regelung werden für Kleingruppen getroffen, denen wir mehr Verantwortung übergeben können. Trotzdem wird eine regelmäßige Sichtkontrolle durchgeführt.

Zusätzlich steht allen Gruppen ein gruppenübergreifender Differenzierungsraum zur Verfügung. Die Raumnutzung wird über eine Liste geregelt. Diese ist für alle ersichtlich an der Tür ausgehangen.

In den Fluren vor den Gruppen führen die jeweiligen Fachkräfte der Gruppen die Aufsicht.



Im großen Flur sind alle Fachkräfte für die Aufsicht mitverantwortlich.
	Ist in den SanitärWickelbereichen der Intimschutz gewährleistet: Im Altbau teilen sich drei Gruppen einen Wickelraum. Wenn der Wickelraum genutzt wird, ist die Tür geschlossen, so dass der Schutz der Intimsphäre gewährleistet ist.



Im Neubau hat jede Gruppe ihren eigenen Wickelbereich.

Die Toilettenräume sind so aufgeteilt, dass jede Toilette eine eigene Kabinentür hat, wodurch der Intimschutz der Kinder gewährleistet ist.
	Wie ist das Außengelände gestaltet welche Möglichkeiten zum Verstecken gibt es: Unser Außengelände ist in zwei Spielbereiche unterteilt. Es gibt einen Spielbereich für die Ein- bis Zweijährigen und einen größeren Spielplatz für die drei- bis sechsjährigen Kinder. Die Spielplätze sind durch einen Zaun voneinander abgegrenzt, aber durch ein Törchen gegenseitig betretbar.

Der Spielbereich für die Ein- bis Zweijährigen ist übersichtlich gestaltet, so dass die Kinder jederzeit Blickkontakt zu ihren Erzieherinnen halten können.

Das Außengelände für die Drei- bis Sechsjährigen ist großzügig angelegt und in verschiedene Spielbereiche aufgeteilt. 

Die Spielbereiche sind zwar übersichtlich gestaltet, bieten den Kindern aber trotzdem Versteckmöglichkeiten, wie zum Beispiel in der Spielhütte oder hinter der Hecke.

Es müssen sich mindestens zwei Fachkräfte pro Gruppe auf dem Außengelände aufhalten, um die Aufsichtspflicht zu gewährleisten.
	Wo bietet sich möglicherweise ein leich ter Zugang von außen: Beide Spielplätze sind mit einem Metallzaun eingezäunt.

Außerdem wird durch die Grünbepflanzung die Einsicht von außen auf den Spielplatz erschwert.

Der Spielplatz für die Ein- bis Zweijährigen ist nur durch das Kindergartengebäude oder über das Außengelände der Drei- bis Sechsjährigen zugänglich.

Zur Straße befindet sich ein großes Außentor, dass für die Gartenpflege passierbar ist.

Dieses ist immer verschlossen.

Außerdem gibt es noch ein kleines Törchen, welches Eltern in der Bring- und Abholphase nutzen. Von innen ist dieses mit einem Knauf gesichert, so dass es für die Kinder nicht zu öffnen ist. Sobald Kinder alleine auf dem Außengelände spielen, muss das Törchen abgeschlossen werden. In der Abholzeit führt eine Fachkraft Aufsicht im Bereich der Törchen.
	Gibt es Situationen in denen eine Mit arbeiterin oder andere Kontaktpersonen mit Kindern überwiegend allein in einem Raum sind Wie sind die Absprachen geregelt z B Zutritt ist jederzeit möglich: In der täglichen Arbeit kommt es immer wieder zu Situationen, in denen eine Fachkraft allein mit einer Kleingruppe in den Differenzierungsräumen arbeitet.

Auch in Krankheitsfällen kann es vorkommen, dass eine Fachkraft vorübergehend eine Gruppe alleine betreut. In diesem Fall kann sich die Fachkraft jederzeit in einer anderen Gruppe Hilfe holen. Die verschiedenen Dienste, wie zum Beispiel Wickeln oder Ruhen werden in der Regel von einer Fachkraft übernommen. Die Fachkraft meldet sich immer in der Gruppe ab. Die anfallenden Dienste werden im Kleingruppenteam besprochen und aufgeteilt. Auch die Frühförderung oder Sprachtherapeuten_innen nutzen mit den Kindern den Nebenraum der Gruppen oder den Differenzierungsraum der Vorschulkinder. Der Zutritt ist für uns Fachkräfte jederzeit möglich. Sollten die Kinder sich in der Therapie zunächst unsicher fühlen, besteht immer die Möglichkeit, dass eine Fachkraft die Kinder zur Therapiestunde begleitet.
	Gibt es Situationen in welchen die Kin der überwiegend allein sind Sind hierzu klare Absprachen vereinbart: Unsere Gruppenräume sind in der Regel mit mindestens zwei Fachkräften besetzt, so dass den Kindern immer ein_e Ansprechpartner_in zur Verfügung steht.

Es kann allerdings durch Urlaubs- und Krankheitsvertretung vorkommen, dass die Gruppe kurzzeitig nur von einer Fachkraft betreut wird.

Im Freispiel kommt es immer wieder zu Situationen, in denen Kindern altersentsprechend mehr Verantwortung übergeben wird. Sie dürfen alleine in der Turnhalle, im Bällebad oder auf dem Außengelände spielen. Die pädagogischen Fachkräfte besprechen gemeinsam mit den Kindern, inwieweit sie ihnen ein eigenständiges Spielen in den Spielbereichen außerhalb der Gruppe zutrauen und müssen sich darauf verlassen können, dass die Kinder sich an Regeln und Absprachen halten. Die Kinder wissen, dass sie sich jederzeit bei den pädagogischen Fachkräften Hilfe holen können.
	Sind die Türen in der Einrichtung über wiegend geschlossen oder eher offen: Die Haustür wird jeden Morgen ab 9.00 Uhr verschlossen.

Die Gruppentüren und die Türen zum Nebenraum stehen immer offen.

Diese werden nur verschlossen, wenn der Morgenkreis durchgeführt wird oder eine Kleingruppenarbeit geplant ist.

Die Notfalltüren sind immer geöffnet, werden aber sobald sich Kinder im Flur aufhalten über ein Panikschloss gesichert.

Besucher_innen der Einrichtung können sich über Klingeln an den Eingängen bemerkbar machen. Die Türen werden auschließlich durch unser pädagogisches Personal oder die Hauswirtschaftskräfte geöffnet.
	Gibt es in der Einrichtung Situationen die besondere Gelegenheit zu Grenzüber schreitungen bieten Mittagsbetreuung Schlafdienst Wickelsituation  Wie sind die Absprachen geregelt: Nein, da wir entsprechende präventive Maßnahmen umsetzen. Unser Ziel ist es, bereits im Vorfeld Grenzüberschreitungen zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Im pädagogischen Alltag stehen die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund und bilden den Ansatz für unser pädagogisches Handeln.

Auch die Eltern werden über alle wichtigen pädagogischen Entscheidungen informiert und in die präventive Arbeit miteinbezogen.
	Gibt es bereits Maßnahmen durch die Grenzüberschreitungen möglicherweise vermieden werden Reichen diese aus: Im Rahmen des Qualitätsmanagments setzen wir uns regelmäßig mit den verschiedenen pädagogischen Themen auseinander. Hierdurch können Grenzüberschreitungen  bereits wirksam vermieden werden. Zum Beispiel in der Mittags- und Ruhsituation haben wir einige der bestehenden Regeln überarbeitet und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.
	Datum: 
	Unterschrift: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	Institution: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon: 0291 9916 8171
	Mobil: 
	EMail: a.exner@kath-kitas-hsk.de
	Institution_2: Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst ASD Medebach-Hallenberg
	Telefon_2: 02982/3018
	Mobil_2: 
	EMail_2: Hubertus.Schuette@hochsauerlandkreis.de
	Telefon_3: 0291/98-2820
	Mobil_3: 
	EMail_3: Anna.Geck@hochsauerlandkreis.de
	Institution_4: Jugenamt Kinderschutzfachkraft
	Telefon_4: 0291/94-2821
	Mobil_4: 
	EMail_4: Mirjam.Schlueter@hochsauerlandkrei.de
	Institution_5: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon_5: 0291/9916-8123
	Mobil_5: 
	EMail_5: j.brueckner@kath-kitas-hsk.de
	Institution_6: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon_6: 0291 9916 8152
	Mobil_6: 
	EMail_6: b.weimer@kath-kitas-hsk.de
	Institution_7: Jugendamt - Sozialer Dienst 
	Telefon_7: 02982/30-18
	Mobil_7: 
	EMail_7: Hubertus.Schuette@hochsaueerlandkreis.de
	Telefon_8: 0291/945959
	Mobil_8: 
	EMail_8: Ingrid.Asmus@hochsauerlandkreis.de
	Institution_9: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon_9: 0291/ 9916-8123
	Mobil_9: 
	EMail_9: j.brueckner@kath-kitas-hsk.de
	Institution_10: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon_10: 0291 9916 8152
	Mobil_10: 
	EMail_10: b.weimer@kath-kitas-hsk.de
	Institution_11: Kath. Familienzentrum Hallenberg
	Telefon_11: 02984/8510
	Mobil_11: 
	EMail_11: maria-koenigin@kath-kitas-hsk.de
	Institution_12: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon_12: 0291/9916-8123
	Mobil_12: 
	EMail_12: j.brueckner@kath-kitas-hsk.de
	Institution_13: Jugendamt - Sozialer Dienst
	Telefon_13: 02982/30-18
	Mobil_13: 
	EMail_13: Hubertus.Schuette@hochsauerlandkreis.de
	Institution_14: Kath. Familienzentrum Hallenberg
	Telefon_14: 02984/8510
	Mobil_14: 
	EMail_14: maria-koenigin@kath-kitas-hsk.de
	Institution_15: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon_15: 0291/9916-8123
	Mobil_15: 
	EMail_15: j.brueckner@kath-kitas-hsk.de
	Institution_16: Jugendamt
	Telefon_16: 
	Mobil_16: 
	EMail_16: 
	Institution_17: Kath. Familienzentrum Hallenberg
	Telefon_17: 02984/8510
	Mobil_17: 
	EMail_17: maria-koenigin@kath-kitas-hsk.de
	Institution_18: Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
	Telefon_18: 0291/9916-8123
	Mobil_18: 
	EMail_18: j.brueckner@kath-kitas-hsk.de
	Institution_19: 
	Telefon_19: 
	Mobil_19: 
	EMail_19: 
	Institution_20: Erzbischöfliches Generalvikariat
	Telefon_20: 05251 125 1213
	Mobil_20: 
	EMail_20: vanessa.meier-henrich@erzbistum-paderborn.de
	Institution_21: Erzbischöfliches Generalvikariat
	Telefon_21: 05251 125 1344
	Mobil_21: 
	EMail_21: missbrauchsbeauftragter@erzbistum-paderborn.de
	Institution_22: 
	Telefon_22: 
	Mobil_22: 
	EMail_22: 
	Notizen 1: 
	Notizen 2: 
	Notizen 3: 
	Notizen 4: 
	Notizen 5: 
	Notizen 6: 
	Notizen 7: 
	Notizen 8: 
	Notizen 9: 
	Notizen 10: 
	Notizen 11: 
	Notizen 12: 
	Notizen 13: 
	Notizen 14: 
	Notizen 15: 
	Notizen 16: 
	Notizen 17: 
	Name der Kindertageseinrichtung: 
	Name der Kindertageseinrichtung Verhaltenskodex: 
	Name Fachveratung: Astrid Exner
	Institution_3: Jugendamt Kinderschutzfachkraft
	Name Fachberatungsstelle 2: Claudius Hubertus Schütte
	Name Fachberatungsstelle 3: Anna Geck
	Name Fachberatungsstelle 4: Mirjam Schlüter
	Name Fachberatungsstelle 5: Jan Brückner
	Name Fachberatungsstelle 6: Brigitte Weimer
	Institution_8: Jugendamt - Jugendhilfe
	Name Fachberatungsstelle 7: Claudius Hubertus Schütte
	Name Fachberatungsstelle 8: Ingrid Asmus
	Name Fachberatungsstelle 9: Jan Brückner
	Name Fachberatungsstelle 10: Brigitte Weimer
	Name Fachberatungsstelle 11: Frau Schauerte
	Name Fachberatungsstelle 12: Jan Brückner
	Name Fachberatungsstelle 13: Claudius Hubertus Schütte
	Name Fachberatungsstelle 14: Frau Schauerte
	Name Fachberatungsstelle 15: Jan Brückner
	Name Fachberatungsstelle 16: 
	Name Fachberatungsstelle 17: Frau Schauerte
	Name Fachberatungsstelle 18: Jan Brückner
	Name Fachberatungsstelle 19: 
	Name Fachberatungsstelle 20: Vanessa Meier-Henrich
	Name Fachberatungsstelle 21: Dr. Franz Kalde
	Name Fachberatungsstelle 22: 


